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Das vergangene Wochenende war nicht nur für Europa 
ein schwarzes Wochenende, sondern auch für Stein-
heim. In den frühen Stunden des Samstagmorgen, 
26.02.2022, wurde Bürgermeister Weise durch die Feu-
erwehr informiert, die Wentalhalle stünde lichterloh in 
Flammen. 

Bereits am Montag, 28.02.2022, trafen sich Bürgermeis-
ter Holger Weise, Gesamtfeuerwehrkommandant Ulrich 
Weiler, die Kriminalpolizei sowie Verwaltungsspitze zur 
Koordination, um den Brandverlauf, den Schäden und 
die weiteren Schritte zu besprechen. Nach den Lösch-
arbeiten wurde das Ausmaß des Brandes ersichtlich. 
Die komplette Halle samt Gerätegaragen und Sportge-
räten sind zerstört. Durch das beherzte Eingreifen der 
Feuerwehr konnte der Kabinentrakt vor dem Ausbren-
nen gerettet werden. 

Bürgermeister Weise erklärt: „Meine Hochachtung und 
mein besonderer Dank gilt dem DRK, der Polizei und 
allen voran den Feuerwehrmännern und -frauen für ih-
ren Einsatz. Dass Beton abplatzte, die Stahlträger sich 
verbogen haben und Aluminium schmolz, zeigt welch 
hohe Temperaturen von mindestens 800 – 1000 Grad 
im Innern der Wentalhalle vorherrschten und welch ei-
ner Gefahr sich die Kameradinnen und Kameraden aus-
gesetzt haben. Auch bin ich erleichtert, dass bei dem 
Großbrand niemand zu Schaden kam.

Bedanken möchte ich mich auch bei den umliegenden 
Gemeinden und Städten für ihre Solidaritätsbekundun-
gen und Hilfsangebote. Nun gilt es, dem hauptbetrof-
fenen Verein, dem TV Steinheim, mit der Organisation 
des Trainings- und Spielbetriebs bestmöglich zu unter-
stützen.“

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Ulm zur 
Brandursache wurden am Montag aufgenommen. Nach 
aktuellem Stand löste ein technischer Defekt den Brand 

Wentalhalle durch Brand zerstört
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aus. Auch die Versicherung hat sich bereits ein Bild über 
das Schadensausmaß gemacht. „Sobald die Ermittlun-
gen abgeschlossen sind und die Versicherung uns die 
Freigabe erteilt, wird sich die Verwaltung gemeinsam 
mit den Vereinen an die Planungen machen. Mit der 
übrig gebliebenen Bausubstanz müssen die Möglich-
keiten geprüft werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass 
uns ein gutes Konzept für den Neu- oder Wiederauf-
bau der Wentalhalle gelingen wird. Die Herstellung des 
sportlichen und gesellschaftlichen Mittelpunkts für die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde hat nun oberste 
Priorität“, so Bürgermeister Weise abschließend. 

Den ausführlichen Bericht zum Brand finden Sie auf 
S. 262.
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Ärztetafel/Bereitschaftsdienste

Veranstaltungen

Dienstag, 08.03.2022 Sitzung Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehr, Manfred-Bezler-Saal 18.30 Uhr

Telefonliste
Praxis Albuchstraße, Dres. Sandfort/Heintzen
Albuchstraße 23, Steinheim, Telefon 07329 280 
Gemeinschaftspraxis Dres. Haug-Keck/Grözinger
Hirschstraße 18, Steinheim, Telefon 07329 263 

Tierärztlicher Sonntagsdienst: 
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt. 

Ökumenische Sozialstation  
Heidenheimer Land 
Sozialstation Steinheim, Telefon 07329 1305 

Apothekenbereitschaft 
Freitag, 04.03.2022

• Zentral-Apotheke Heidenheim
Samstag, 05.03.2022

• Adler-Apotheke Herbrechtingen
Sonntag, 06.03.2022

• Schloss-Apotheke Heidenheim, Oststadt
Montag, 07.03.2022

• Zoeppritz-Apotheke Mergelstetten
Dienstag, 08.03.2022

• Alb-Apotheke Gerstetten und
• Giengener Bärenapotheke Giengen

Mittwoch, 09.03.2022
• Karl-Olga-Apotheke Heidenheim, Innenstadt

Donnerstag, 10.03.2022
• Brenz-Apotheke Königsbronn und
• Lonetal-Apotheke Niederstotzingen

Ärztliche Notfallpraxis 
Erreichbar während den Öffnungszeiten:
Montag 19.00 – 22.00 Uhr Freitag 17.00 – 22.00 Uhr
Dienstag 19.00 – 22.00 Uhr Samstag 08.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 22.00 Uhr Sonntag 08.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag 19.00 – 22.00 Uhr Feiertag 08.00 – 22.00 Uhr

Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im Eingangsbe-
reich des Klinikums Heidenheim, Schlosshaustraße 100,  
89522 Heidenheim.

Telefon 116 117 

Diensthabender Arzt
Erreichbar an Wochenenden und Feiertagen (durchgehend  
24 Stunden) sowie
Montag  18.00 – 08.00 Uhr Donnerstag 18.00 – 08.00 Uhr
Dienstag 18.00 – 08.00 Uhr Freitag  16.00 – 08.00 Uhr
Mittwoch  12.00 – 08.00 Uhr 

Immer unter Telefon 116 117 

In lebensbedrohlichen Notfällen 
(z.B. Schlaganfall)

Notrufnummer des DRK 112

Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen  
Pflege, Versorgung und Betreuung 

Veronika Bruckner, Christel Krell, Telefon 07321 321-2473 oder 
321-2424, Landratsamt, Felsenstraße 36, Gebäude A, Zimmer 
A 015, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de 
Sprechzeiten: Montag – Freitag  08.30 – 11.30 Uhr
 Montag 14.00 – 16.00 Uhr
 Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr

Pflegestützpunkt
Landkreis Heidenheim

Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen Pflege, 
Versorgung und Betreuung.
Veronika Bruckner 07321 / 321-2473 
Christel Krell 07321 / 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de
Landratsamt, Felsenstraße 36, Zimmer A 015 (EG)

Zahnärztliche Notfälle 
Für zahnärztliche Notfälle ist an den Wochenenden und Feier-
tagen ein zahnärztlicher Notdienst eingestellt. 

Telefon 0711 7877777

Kinder- und Jugendärzte
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 – 16.00 Uhr
in der Notfallpraxis Heidenheim
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentlich
1. Bauangelegenheiten
 a.  Neubau und Erweiterung Wohnhaus, 
    Schießstraße 1, Söhnstetten
 b.  Erweiterung einer Getreidesiloanlage mit 12 Stück 

Rundsilo - Gerstetter Berg 25, Söhnstetten
 c.  Herstellung eines Naturteiches, Flst.Nr. 2391, 
     Bienenweg
     – Beratung und Beschlussfassung

2.  Multifunktionsschulhof Hillerschule – Vergabe von 
Rohbauarbeiten

  – Beratung und Beschlussfassung

3. Schachtsanierung 2022 – Vergabe von 
  Schachtregulierungsarbeiten
  – Beratung und Beschlussfassung

4.  Erschließung Baugebiet Königsbronner Feld II – Ver-
gabe von Ingenieurleistungen für Verkehrsanlagen

  – Beratung und Beschlussfassung

5.  Erschließung Baugebiet Königsbronner Feld II – Ver-
gabe von Ingenieurleistungen für Ingenieurbauwer-
ke Kanalisation und Wasserversorgung

  – Beratung und Beschlussfassung

6.  Erschließung Baugebiet Breite Süd 2. Erweiterung – 
Vergabe von Ingenieurleistungen für 

    Verkehrsanlagen
  – Beratung und Beschlussfassung

7.  Erschließung Baugebiet Breite Süd 2. Erweiterung 
– Vergabe von Ingenieurleistungen für Ingenieurbau-
werke Kanalisation und Wasserversorgung

  – Beratung und Beschlussfassung

8. Verschiedenes / Anfragen

Hinweis:
Die Sitzungsunterlagen für die öffentlichen Tagesord-
nungspunkte liegen im Rathaus in Zimmer 4.02 zur 
Einsicht bereit und werden auch bei Beginn der Aus-
schusssitzung für die Zuhörer/-innen ausgelegt.  
Über die gemeindliche Homepage unter 
www.steinheim.com haben Sie außerdem die Mög-
lichkeit, über das Bürgerinformationsportal auf Sit-
zungstermine, Einladungen, öffentliche Vorlagen und 
öffentliche Berichte der Gremien des Gemeinderates 
zuzugreifen.
Bitte beachten Sie die 3G-Regelung sowie die Pflicht 
zum Tragen einer FFP2-Maske.

Ich lade Sie herzlich zu dieser Sitzung ein.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Weise
Bürgermeister

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und 
Verkehr am Dienstag, 08.03.2022, um 18.30 Uhr, im Rathaus, Manfred-Bezler-Saal, 
89555 Steinheim

Wochenmarkt 
in Steinheim
Rathausplatz
jeden Samstag 
von 7.30 bis 12.00 Uhr
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c)  die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und 
Zweckverbände sowie Verbände der Regionalpla-
nung in Baden-Württemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genann-
ten berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten auf-
zuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. 

3.  Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbe-
stände bleiben unberührt. 

§ 3
Gebührenschuldner
1.  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen 

ist derjenige verpflichtet
1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 
2.  der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemein-

de gegenüber durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat, 

3.  der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines an-
deren kraft Gesetzes haftet.

2.  Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

§ 4
Gebührenhöhe
1.  Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach 

dem dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeich-
nis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Sat-
zung. Für öffentliche Leistungen, für die im Gebühren-
verzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt 
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr 
von 14,00 € je angefangene 15 Minuten zu erheben.

2.  Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebüh-
renrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach 
dem Verwaltungsaufwand sowie nach der wirtschaft-
lichen oder sonstigen Bedeutung für den Gebühren-
schuldner zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentli-
chen Leistung.

3.  Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Ge-
genstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur 
Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend. Der 
Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des 
Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder 
ungenügender Führung des Nachweises hat die Be-
hörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners 
zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger 
bedienen.

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2 und 11 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Steinheim am Albuch am 22.02.2022  
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht
Die Gemeinde Steinheim am Albuch erhebt für öffentli-
che Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Inter-
esse Einzelner vornimmt, Gebühren nach dieser Satzung 
(Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht oder 
Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unberührt blei-
ben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in beson-
deren Gebührensatzungen der Gemeinde.

§ 2
Gebührenfreiheit
1. Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für 
 öffentliche Leistungen, die folgende Angelegenheiten 
 betreffen:

a) Gnadensachen,
b)  das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes,
c)  die bestehende oder frühere gesetzliche Dienst-

pflicht oder die bestehende oder frühere an Stelle 
der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit,

d)  Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung dienen, mit Ausnahme von Prüfungen zur No-
tenverbesserung,

e)  Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere münd-
liche und einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen 
Auskünften nicht durch diese Satzung etwas ande-
res bestimmt ist,

f) die behördliche Informationsgewinnung, 
g)  Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwie-

gend nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entschei-
dung über Rechtsbehelfe.

2.  Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, 
soweit Gegenseitigkeit besteht, befreit
a) das Land Baden-Württemberg,
b)  die landesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen 
des Landes für Rechnung des Landes verwaltet wer-
den,

Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren (Verwaltungsge-
bührensatzung) der Gemeinde Steinheim 
am Albuch vom 01.03.2022
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4.  Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung abgelehnt, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 14,00 € je angefangene 15 Minuten erhoben. Wird 
der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit ab-
gelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Eine Gebühr kann 
in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die 
Erbringung der öffentlichen Leistungen nach Umwelt-
verwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte.

5.  Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen 
ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung  zurück-
genommen oder unterbleibt die öffentliche Leistung 
aus sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Grün-
den, so werden je nach dem Stand der Bearbeitung  
14,00 € je angefangene 15 Minuten erhoben. Eine Ge-
bühr kann in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, 
wenn die Erbringung der öffentlichen Leistungen nach 
Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte.

§ 5
Entstehung der Gebühr
1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der 

öffentlichen Leistung. 

2.  Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 die-
ser Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der Zu-
rücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 
1 dieser Satzung mit der Beendigung der öffentlichen 
Leistung. 

§ 6
Fälligkeit, Zahlung
1.  Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder 

mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der Be-
kanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuld-
ner fällig.

2.  Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf An-
trag erbracht wird, kann von der Zahlung eines Vor-
schusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis 
zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Gebühren 
und Auslagen abhängig gemacht werden. Dem An-
tragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des 
Vorschusses oder zur Leistung der Sicherheit zu set-
zen. Die Gemeinde Steinheim am Albuch kann den An-
trag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist 
nicht eingehalten wird und der Antragsteller bei der 
Anforderung des Vorschusses oder der Sicherheits-
leistung hierauf hingewiesen worden ist. 

3.  Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende 
Urkunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung 
eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der 
festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten 
werden.

§ 7
Auslagen
1.  In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde Stein-

heim am Albuch erwachsenen Auslagen inbegriffen. 
Übersteigen die Auslagen das übliche Maß erheblich, 
werden sie gesondert in der tatsächlich entstandenen 
Höhe festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn für eine 
öffentliche Leistung keine  Gebühr erhoben wird.

2.  Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere
a. Gebühren für Telekommunikation, 
b. Reisekosten,
c. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
d.  Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie 

sonstige Kosten der Beweiserhebung,
e.  Vergütungen an andere juristische oder natürliche 

Personen für Leistungen und Lieferungen,
f.  Kosten der Beförderung und Verwahrung von Perso-

nen und Sachen.

3.  Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwal-
tungsgebühren geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Ausla-
gen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 
Betrags.

§ 8
Schlussvorschriften
1. Diese Satzung tritt am 01.03.2022 in Kraft.

2.  Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührenord-
nung vom 30.03.2010, zuletzt geändert am 29.11.2011, 
und alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden 
oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft.

Hinweis nach § 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Steinheim am Albuch 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
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Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Steinheim, am Albuch, den 22.02.2022
(gez.) Weise
Bürgermeister
Bekanntgemacht auf der Homepage am 23.02.2022

Gebührenverzeichnis
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

Lfd. Nr. Amtshandlung Gebühr 
1 Allgemeine Verwaltungsgebühr 

1.1. (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) je 15 min 14,00 €
Insbesondere:  
– Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen An-
trägen, Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der 
Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu beschei-
den sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht 
vorgeschrieben oder angeordnet ist;  
– Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der 
Satzung): bei Unzuständigkeit gebührenfrei;  
– Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 Satz 1 der 
Satzung)  
– Schriftliche Auskünfte insbesondere aus Akten und 
Büchern oder Einsichtnahme in solche.   
Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei: 
– Befreiung   
(Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vor-
schriften oder gemeindlichen Bestimmungen: 
– Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art 
(auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts ande-
res bestimmt ist):

Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und 
die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegüns-
tigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körper-
schaftssteuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Abs. 3 KStG) 
ausstellt (Spendenbescheinigungen) sind gebühren-
frei. 
– Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzes-
sionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nicht 
speziell geregelt 
– Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahl-
anfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstauf-
sichtsbescherwerden usw.)
wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig 
oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn 
die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der 
die angefochtene Verfügung oder Entscheidung bean-
tragt hat.

Bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund 
vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 
Abs. 4 Satz 3 der Satzung). 
– Landesinformationsfreiheitsgestz:
Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich 
Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche Auskünfte 
oder auf sonstigem Wege. Werden diese von der Ge-
meinde/Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die 
Schreibgebühren (Nr. 3) oder andere Auslagen hinzu. 

2. Beglaubigung, Bestätigungen  
2.1.  Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Hand-

zeichen und Siegeln:
Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer 
Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer 
Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, 
aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags 
beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift 
die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für 
die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz: 4,00 €

2.2.  Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von 
Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigun-
gen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder pri-
vaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite: 1,50 €

2.3.  Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotoko-
pien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schrift-
stücken mit der Urschrift je Seite 1,50 €
Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. 
von der Gemeinde/Stadt selbst hergestellt, so kom-
men die Schreibgebühren (Nr. 3.) hinzu. 

3. Schreibgebühren und Kopien 
3.1 Für Ablichtungen (Fotokopien) werden erhoben 
3.1.1.  bei einem Format bis zu DIN A4 für die erste Seite 

schwarz-weiß: 2,50 €
3.1.2. für jede weitere Seite schwarz-weiß: 0,40 €
3.1.3.  bei einem größeren Format für die erste Seite 

schwarz-weiß: 2,50 €

3.1.4. für jede weitere Seite schwarz-weiß: 0,40 €
3.1.5.  bei einem Format bis zu DIN A4 für die erste Seite 

farbig: 2,50 €
3.1.6. für jede weitere Seite farbig: 0,40 €
3.1.7.  bei einem größeren Format für die erste Seite far-

big: 2,50 €
3.1.8.  für jede weitere Seite farbig: 0,40 €
3.2.  Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus 

Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, 
amtlichen Büchern, Registern, usw. (sofern sie nicht 
durch Ablichtung hergestellt wurden), die auf Antrag 
erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der 
Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird 
mitgerechnet) 
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3.2.1.  für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abge-
fasst sind: 10,00 €

3.2.2.  für Schriftstücke, die in fremder Sprache abge-
fasst sind: 20,50 €

3.2.3.  für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeich-
nisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissen-
schaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach 
dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung 
benötigt wird. Sie beträgt je angefangene Viertel-
stunde: 14,00 €

3.2.4.  Fertigung von CAD-Plots – je qm 56,50 €

4. Archiv  
4.1.  Auskünfte aus dem Archiv, Recherche- und Verwal-

tungstätigkeit je halbe Stunde 28,00 €

5. Baugesetzbuch
5.1. Die Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 28 
Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder Nichtbestehen des 
Vorkaufsrechts): 29,50 € 

6. Bauordnungsrecht  
6.1.  Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der voll-

ständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren 
(§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO) :1 vom Tausend der Baukos-
ten bzw. Abbruchkosten, mindestens 49,00 €

6.2. Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO (bspw. Unvollstän-
dige Bauvorlagen, keine gesicherte Erschließung, 
hindernde Baulast, Genehmigung liegt nicht vor): 
siehe 6.1.

6.3.  Benachrichtigung der Angrenzer und Nachbarn  
(§ 55 LBO): 10,00 € je zu benachrichtigendem  
Angrenzer, mindestens 49,00 €

6.4.  Erteilung einer schriftlichen Auskunft über das 
Nicht-/Bestehen einer Baulast bzw. Gewährung Ak-
teneinsichtnahme der Baulasten 24,50 €

6.5.  Erteilung einer schriftlichen Auskunft aus den Bau-
akten 14,00 €

7. Abwasserbeseitigung
 Bearbeitung eines Entwässerungsgesuchs sowie Abnah-
me und Überprüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lagen und der Grundstücksanschlüsse

7.1.  Genehmigung eines Entwässerungsantrags mit 
Prüfung der Entwässerungspläne und Abnahme 
der Grundstücksentwässerungsanlagen und der 
Grundstücksanschlüsse 88,50 €

7.2.  Genehmigung eines Entwässerungsantrags mit 
Prüfung der Entwässerungspläne ohne Abnahme 
der Grundstücksentwässerungsanlagen und der 
Grundstücksanschlüsse 29,50 €

7.3.  Verlängerung der Gültigkeit eines Genehmigungs-
bescheides 29,50 €

8.  Wasserversorgung
    Bearbeitung eines Anschlussantrages sowie Über-

prüfung der Grundstücksversorgungsanlagen und 
der Grundstücksanschlüsse (§§ 13, 19 Wasserversor-
gungssatzung) 
8.1.  Genehmigung eines Anschlussantrages sowie 

Überprüfung der Eingabepläne und Überprüfung 
der Grundstücksversorgungsanlagen und der 
Grundstücksanschlüsse 88,50 €

8.2  Genehmigung eines Anschlussantrages ohne Über-
prüfung der Grundstücksversorgungsanlagen und 
der Grundstücksanschlüsse 29,50 €

8.3  Verlängerung der Gültigkeit eines Genehmigungs-
bescheides 29,50 €

9. Wasserrecht
Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 29 Abs. 6 
Satz 1 WG 29,50 €

10. Bestattungsrecht  
10.1. Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 

Bestattungsgesetz): 14,00 €
10.2. Grabauflösung 57,50 €
10.3.  Sonstige Erlaubnisse, Bescheinigungen u.a.m. je 

angefangene 15 Minuten soweit nichts anderes 
bestimmt ist 14,00 €

11. Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren
pro Person 28,50 €

12. Straßenrechtliche Sondernutzung
12.1.  Sondernutzungserlaubnis einer Straße über den 

Gemeingebrauch hinaus: 28,50 €
12.2. Plakatierung 
         Vereine: 25,00 € (10 Plakate)
         Gewerbe: 43,00 € (10 Plakate)

13. Sonstiges Polizeirecht
      je angefangene 15 Minuten 14,00 €

14. Standesamt
Gebührenpflichtige Tatbestände § 7 Abs. 2 Satz 2 Gesetz 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
– Eheschließungen unter freiem Himmel 115,00 €
–  Eheschließungen in sonstigen Einrichtungen (außerhalb 

des Standesamtes) 86,50 €

15. Fischereischeine
 Erteilung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfi-
schereischeinen (§§ 31, 32 FischG):  

15.1. Jahresfischereischein: 25,50 €
15.2. Fischereischein auf Lebenszeit: 25,50 €
15.3. Jugendfischereischein: 12,50 €
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15.4. Verlängerung Fischereischein 17,00 €

16. Fundsachen
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Ver-
lierer, Eigentümer oder Finder

16.1.  bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 2 % der Werts, 
mindestens jedoch 4,00 €

16.2.  bei Sachen über 500,00 € Wert 2 % von 500,00 
€, und 1 % des 500,00 € übersteigenden  
Betrages

17. Gaststättenrecht
17.1.  Gestattungen gemäß § 12 GastG bis zu 4 Tagen  

21,00 € Vereine gebührenfrei
17.2.  Verkürzung der Sperrzeit an einzelnen Tagen für 

einzelne Betriebe je Tag 51,00 €

18. Gewerberecht  
18.1.  An-/Ab- und Ummeldung eines Gewerbebetriebs 

mit Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 
Abs. 1 GewO): 25,50 €

18.2. Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei:
18.2.1. Einfache Auskunft 17,00 €
18.2.2 Erweiterte Auskunft 25,50 €

18.3. Spiele 
18.3.1.  Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgerä-

ten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 
GewO): 204,50 €

18.3.2. Bestätigung gemäß § 33 c Abs. 3 GewO: 
76,50 €

18.3.3.  Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen 
Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 
1 GewO) 102,00 €

18.3.4.  Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder 
Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 
GewO) 204,50 €

18.3.5.  Erlaubnis zum Betrieb des Versteigererge-
werbes (§ 34b Abs. 1 GewO) 204,50 €

18.3.6.  Öffentliche Bestellung von Versteigerern 
204,50 €

18.3.7.  sonstige gewerberechtlichen Erlaubnisse 
(je angefangene 15 Minuten) 12,50 €

19. Melderecht 
19.1. Auskünfte aus dem Melderegister  

19.1.1. einfache Auskunft (§ 44 BMG): 8,50 €
19.1.2.  elektronische einfache Auskunft über das 

Meldeportal (§ 49 Abs. 3 BMG i. V. m. § 5 
Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG):  5,00 €

19.1.3. erweiterte Auskunft (§ 45 BMG):  17,00 €
19.1.4.  Gruppenauskunft (§§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 

BMG): 12,50 € jeweils für jede Person, auf 
die sich der Antrag erstreckt

19.1.5.  Gruppenauskunft, die mit Hilfe der automa-
tischen Datenverarbeitung gegeben wird 
21,00 €

19.2.  Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung  
(§ 10 Abs. 4 KomWG): 21,00 €

19.3. Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde 
19.3.1. Einfache schriftliche Meldebescheinigung  

(§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) je Bescheinigung: 
12,50 €

19.3.2.  Erweiterte schriftliche Meldebescheini-
gung (§ 18 Abs. 2 BMG) je Bescheinigung:  
12,50 €

19.3.3. Sonstige Bescheinigungen der Meldebe-
hörde (zusätzliche Meldebescheinigung, 
Aufenthaltsbescheinigung und sonst. Be-
scheinigungen je Bescheinigung) werden 
mehrere gleichlautende Bescheinigungen 
gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die 
Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf 
die Hälfte 12,50 €

19.4.  Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde je 
angefangene 15 Minuten 12,50 €

  
Gebührenfrei sind insbesondere:
die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die 
Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG) – gebührenfrei
  
die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG) – gebühren-
frei
  
die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters  
(§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 BMG) – gebührenfrei

die Löschung von Daten und Hinweisen 
(§§ 14 und 15 BMG) – gebührenfrei

die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner 
Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte  
(§ 45 Abs. 2 BMG) – gebührenfrei

die Einrichtung von Übermittlungssperren nach § 36 Abs. 
2, § 42 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG) sowie von 
Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingten Sperr-
vermerken nach § 52 BMG – gebührenfrei

die Abgabe von Erklärungen nach 
§ 44 Abs. 3 Satz 2 BMG – gebührenfrei

Datenübermittlungen und Auskünfte zwischen den Mel-
debehörden nach § 33 BMG – gebührenfrei

Datenübermittlungen und Auskünfte an andere öffentli-
che Stellen im Inland nach § 34 BMG – gebührenfrei
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die Auskunft an den Wohnungsgeber nach 
§ 50 Abs. 4 BMG – gebührenfrei

20. Steueramt  
20.1. Nachdruck von Steuerbescheiden 4,50 €
20.2 Auskünfte aus der Beitragskartei 18,00 €

BEKANNTMACHUNG
SATZUNGSBESCHLUSS
Die Gemeinde Steinheim am Albuch hat in der Sitzung 
vom 22.02.2022 den Bebauungsplan „Solarpark Küp-
fendorf“ im Ortsteil Küpfendorf, in der Fassung vom 
22.02.2022, als Satzung beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
„Solarpark Küpfendorf“ in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begrün-
dung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
im Rathaus der Gemeinde Steinheim am Albuch, 
Hauptstraße 24, im Flur des Obergeschosses, Ebene 
4, zu den üblichen Öffnungszeiten bzw. gemäß der 
aktuellen SARS-CoV2-Bestimmungen einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Diese sind:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Es besteht auch die Möglichkeit, die Unterlagen auf der 
Homepage der Gemeinde Steinheim unter
www.steinheim.com einzusehen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Bebauungsplan „Solarpark Küpfendorf“ 
mit Grünordnung

Unbeachtlich werden demnach 

1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs und 

4.  nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren be-
achtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

gez. Holger Weise
Bürgermeister 
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Löscharbeiten eingesetzt. Die Führungsgruppe des 
Landkreises, diese ist bei der Feuerwehr Nattheim ange-
gliedert, unterstützte die technische Einsatzleitung. Ein-
satzleiter Ulrich Weiler wurde von seinem Stellvertreter 
Martin Prager, Abteilungskommandant Steinheim Timo 
Neukamm, Söhnstettens Abteilungskommandant Jo-
chen Göggelmann und vom Kreisbrandmeister Michael 
Zimmermann tatkräftig unterstützt. Zur Brandbekämp-
fung waren etwa 100 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen im 
Kampf gegen das Feuer vor Ort.
Die DRK-Bereitschaft aus Steinheim war mit sechs 
Kräften und einem Mannschaftstransportwagen ausge-
rückt und versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken und 
Vesper. Zusammen mit der Besatzung eines Rettungs-
wagens wurde der Feuerwehreinsatz sanitätsdienstlich 
abgesichert. Vorsorglich wurde ein Verbandsplatz einge-
richtet. Während des Einsatzes musste ein Feuerwehr-
mann, der sich leichtverletzt hatte, verbunden und mit 
einem Rettungswagen ins Klinikum Heidenheim einge-
liefert werden. Dieser Feuerwehrmann konnte nach einer 
ambulanten Behandlung die Notaufnahme nach kurzer 
Zeit wieder verlassen.  

Steinheims Bürgermeister Holger Weise, der noch in der 
Anfangsphase des Einsatzes verständigt worden war 
und nach Steinheim eilte, war fassungslos und zu tief be-
stürzt, wie die Wentalhalle in so kurzer Zeit ein Raub der 
Flammen werden konnte. Nicht nur der massive Schaden 
beschäftigte ihn in dieser Nacht, sondern viel mehr, wie 
es mit den Schülern und den großen und kleinen Sport-
begeisterten vom Turnverein in den kommenden Wochen 
und Monaten weitergeht. 

Bereits zwei Stunden nach der Alarmierung war die Feu-
ersbrunst soweit niedergerungen, dass mit den Nach-
löscharbeiten begonnen werden konnte. Aufgrund der 
akuten Einsturzgefahr gestalteten sich diese alles andere 
als einfach.  Teile der Außenwandverkleidung wurden de-
montiert. Mit Hilfe einer Spezialsäge wurde ein Teil des 
Blechdachs geöffnet und die noch vorhandenen Glut-
nester wurden abgelöscht. Um die Brandstelle für die 
kommenden Tage vor einem unbefugten Betreten ab-
zusperren, wurde über die Führungsgruppe des Land-
kreises eine große Menge an Bauzäunen aus Dorfmer-
kingen organisiert. Die Freiwillige Feuerwehr Neresheim 
übernahm den Transport nach Steinheim. Bis gegen 
17.00 Uhr dauerte am Samstag der Einsatz der Feuer-
wehr: Neben kleineren Nachlöscharbeiten am Samstag-
nachmittag, waren die Wehrleute damit beschäftigt, ihre 
Gerätschaften und Fahrzeuge zu reinigen und wieder ein-
satzbereit zu bekommen. 
   Florian Kirschner

Millionen-Schaden und die Ursachen-
forschung dauert noch an
In der Nacht zum Samstag, 26. Februar, brach aus bis-
lang unbekannter Ursache ein Großfeuer in der Wental-
halle aus. Nach einer ersten Schätzung von Polizei und 
Gemeindeverwaltung geht der Schaden in die Millionen.
Gegen 4.40 Uhr entdeckte ein Bürger, dass Flammen in 
der Wentalhalle zu sehen seien und setzte über die Tele-
fonnummer 112 einen Notruf ab. Als die Feuerwehr aus 
Steinheim über die Rettungsleitstelle alarmiert wurde, 
war die Rede davon, dass es im Eingangsbereich der 
Sporthalle brennen würde. 
Schon auf Anfahrt zum Einsatzort zeigte eine massi-
ve Rauchentwicklung und Feuerschein, dass es dort 
mehr als nur im Eingangsbereich brennt, dies erkannte 
der Kommandant der Gesamtfeuerwehr Steinheim, Ul-
rich Weiler. Er erhöhte umgehend das Einsatzstichwort, 
worauf weitere Feuerwehrkräfte alarmiert wurden. Beim 
Eintreffen der ersten Feuerwehrleute der Feuerwehr-
abteilung Steinheim zeigte sich das ganze Ausmaß, die 
komplette Sporthalle auf einer Fläche von etwa 1600 
Quadratmeter stand komplett in Vollbrand. Komman-
dant Ulrich Weiler, der den Großeinsatz leitete, ließ die 
Leitstelle Großalarm auslösen. Noch während weitere 
Einsatzkräfte nach Steinheim unterwegs waren, starte-
te die Feuerwehr einen massiven Löschangriff von allen 
vier Seiten und mit zahlreichen Angriffsrohren und einem 
mobilen Wasserwerfer, um der Flammen Herr zu werden. 
Vom Korb der Drehleiter der Feuerwehr Heidenheim aus 
wurde der Brand von oben bekämpft. 
Ein Löschangriff im Inneren der Halle konnte aufgrund 
der Intensität des Feuers nicht mehr gestartet werden. 
Der Brand hatte eine so enorme Hitze entwickelt, dass 
sich Teile der tragenden Stahlkonstruktion der Halle ver-
formten und mit einem plötzlichen Einsturz gerechnet 
werden musste.

Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden 
mehrere Schlauchleitungen von nahegelegenen Hydran-
ten verlegt. Dabei bewährte sich ein weiteres Mal die seit 
dem letzten Jahr in Steinheim stationierte Schlauchkom-
ponente.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich 
für die Einwohner eine Warnmeldung über die Warnapp 
„NINA“ ausgelöst und über Rundfunkmeldungen die Be-
wohner von Steinheim und Sontheim aufgefordert, Fens-
ter und Türen geschlossen zu halten. 
Die Gesamtfeuerwehr Steinheim war mit ihren drei Ab-
teilungen Steinheim, Söhnstetten und Sontheim im 
Stubental sowie die Feuerwehr Heidenheim bei den  

Großfeuer zerstört Wentalhalle
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Lichterloh brannte die Wentalhalle. Ein Feuerwehrmann allein im Einsatz vor dem Flammenmeer.   (Fotos: Florian Kirschner)

Gute Dienste leistete bei dem Großfeuer in der Wentalhalle die Drehleiter aus Heidenheim: Vom Rettungskorb aus wurde mit einem Wenderohr gelöscht.

Beim Eintreffen der ersten Brandbekämpfer waren die Flammen bereits durch das Dach der Steinheimer Wentalhalle durchgebrochen. 
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Das traditionelle Abschneiden der Krawatte darf nicht fehlen.
 (Fotos: Gemeinde Steinheim)

Es gilt weiterhin generell in geschlossenen Räumen die 
Maskenpflicht. Personen ab 18 Jahren müssen weiter-
hin eine FFP2- oder vergleichbare Maske tragen.

Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr und 
  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr und 
  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr

Durch die von der Landesregierung beschlossenen Lo-
ckerungen im Zuge der Corona-Pandemie können auch 
die Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger zum 
Besuch des Rathauses wieder zurückgefahren werden. 
Ab sofort ist das Rathaus und die Verwaltungsstelle für 
den Publikumsverkehr wieder ohne vorherige Termin-
vereinbarung zu den üblichen Öffnungszeiten erreich-
bar.
Um Wartezeiten zu vermeiden und aufgrund des perso-
nellen Engpasses ist das Bürgerbüro vorerst weiterhin 
nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
(07329 96 06 -51, -53, -54) persönlich erreichbar. 

Rathaus und Verwaltungsstelle ab sofort 
wieder geöffnet – Zugang ohne 3G

Die Gemeinde informiert

Wissenswertes

Am Altweiberfasching bekamen Bürgermeister Holger 
Weise und die Gemeindeverwaltung Besuch von den 
Kindern des Olgakindergartens.

Corona-konform fand die Faschingsfeier in diesem Jahr 
vor dem Rathaus statt, was die Stimmung jedoch nicht 
weniger trübte.

Nach dem traditionellen Krawattenabschnitt des Ge-
meindeoberhauptes ging es mit Tanz und einer Polo-
naise weiter.

Bürgermeister Weise bedankte sich für den stimmungs-
vollen Besuch und lobte die tollen Verkleidungen der 
Kinder.

Zum Schluss gab es für die kleinen Narren etwas Süßes.

Faschingsbesuch im Rathaus

Die Polonaise ist in vollem Gange. 

Bürgermeister Weise winkt den bunt verkleideten Kindern zu.
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Aus Liebe zum Menschen.

Deutsches Rotes Kreuz

Bewerbung für Maimarkt 2022 – 
Bewerbungsfrist bis 18.03.2022

Alle Steinheimer Firmen und Vereine, die am diesjäh-
rigen Maimarkt am Samstag, 14.05.2022, teilnehmen 
möchten, bitten wir, sich bis spätestens 18.03.2022 
schriftlich bei der Gemeindeverwaltung oder per  

E-Mail, b.michalik@steinheim.com bei Beate Micha-
lik, Tel.-Nr. 07329 9606-24, zu bewerben.

Bitte geben Sie uns bei der Bewerbung den  
Ansprechpartner mit Adresse und Telefonnummer so-
wie die gewünschte Meterzahl an.

Wir hoffen, dass nach der zweijährigen coronabeding-
ten Zwangspause in diesem Jahr wieder viele Stein-
heimer Vereine und Firmen am Maimarkt teilnehmen.

Ihr Hauptamt

100 Jahre. Ein besonderer Tag im 
DRK Altenhilfezentrum in Steinheim
Am 24. Februar 2022 gab es im „Altenhilfezentrum Im 
Olgagarten“ einen Grund zur Freude:
Die Bewohnerin Katharina Priefach feierte ihren 100. Ge-
burtstag. Ein 100. Geburtstag ist und bleibt etwas Be-
sonderes. Auch wenn nicht, wie sonst, in großer Runde 
gefeiert werden konnte, hielt der Tag zahlreiche Glück-
wünsche für die Jubilarin bereit. So ließ es sich auch 
DRK-Kreisgeschäftsführer Mathias Brodbeck nicht neh-
men und kam zum Gratulieren mit einem Blumenstrauß 
vorbei. 

Katharina Priefach freut sich über die Glückwünsche. (Foto: Privat)

Landesfamilienpass

Die neuen Gutscheinkarten 2022 für den Landesfamili-
enpass sind eingetroffen und können im Rathaus Stein-
heim, Ebene 2, Zimmer 14, und in der Verwaltungsstelle 
Söhnstetten zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt 
werden. Die Erstausstellung eines Landesfamilienpas-
ses kann dort ebenfalls beantragt werden. Auch haben 
Sie die Möglichkeit der Online-Beantragung auf der 
Homepage der Gemeinde unter www.steinheim.com.

Mit dem Landesfamilienpass und der dazugehörenden 
jährlich neuen Gutscheinkarte können Familien der-
zeit bis zu 20 Mal kostenlos oder zu einem ermäßigten  
Eintritt zahlreiche Attraktionen wie Schlösser, Gärten 
oder Museen in ganz Baden-Württemberg besuchen.

Den Landesfamilienpass erhalten
•  Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigen-

den Kindern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

•  Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens 
einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben,

•  Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer-
behinderten Kind

•  Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt 
sind und mit mindestens einem kindergeldberechti-
genden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben 

•  Ab 1. Januar 2022 Wohngeldberechtigte,
•  Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens 
einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

2019 wurde der Landesfamilienpass noch besser auf die 
Bedürfnisse von Familien und ihren Kindern ausgerich-
tet. Nun können neben einem Kind bis zu vier weitere 

Frau Priefach freute sich sehr über den Blumenstrauß 
und den Besuch. Auch Heimleiter Konstantin Wall und 
der pflegerische Leiter Alfred Gabel wünschten Frau 
Priefach die besten Geburtstagswünsche. Frau Priefach 
lebt seit über 11 Jahren im Altenhilfezentrum und sie ist 
zudem die älteste Heimbewohnerin. 

Mit einem Lächeln auf den Lippen bedankte sich Frau 
Priefach für die Glückwünsche: „Ich fühle mich hier 
wohl…“. Auf dass es noch lange so bleibe!

Wir wünschen Frau Priefach für die kommenden Jahre 
Glück, Wohlergehen und gute Gesundheit.
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Erwachsene in den Familienpass eingetragen werden, 
wie zum Beispiel ein getrenntlebender leiblicher Eltern-
teil der Kinder, Oma und/ oder Opa oder ein Familienbe-
gleiter. Von den eingetragenen Personen können dann 
bei Ausflügen zwei Erwachsene zusammen mit den 
Kindern die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in 
Anspruch nehmen. die grundsätzlichen Voraussetzun-
gen für den Erhalt des Familienpasses bleiben gleich. 
Eine Inanspruchnahme ohne Kind(er) ist nicht möglich.
Aufgrund der derzeitigen Coronalage ist die Abholung 
bzw. Beantragung des Landesfamilienpasses nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
in Steinheim unter Tel. 07329 9606 55
in Söhnstetten unter  Tel. 07323 9607 11

Bitte beachten:
Aufgrund der geltenden Coronaverordnung gibt es bei 
zahlreichen Kooperationspartnern Einschränkungen für 
einen Besuch.

Bitte informieren Sie sich unbedingt vor einem Besuch 
auf der Homepage des jeweiligen Anbieters!

Reparatur-Treff 
Söhnstetten

Reparieren statt Wegwerfen!
Am Freitag, 11. März 2022, wird wieder repariert. Unsere 
Werkstatt im Werkraum der Seebergschule Söhnstetten 
(Eingang Lehrschwimmbad am „Roten Platz“) ist von 
14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Wegen der nach wie vor 
andauernden Corona-Pandemie gelten für den Ablauf 
folgende Regeln, um Sie und uns vor einer möglichen In-
fektion zu schützen:
1. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist zwingend er-

forderlich. Diese muss per E-Mail (karl.blum@
freenet.de) oder per Tel. 07323 4748 bis spätes-
tens Freitag, 11. März 2022, 10.00 Uhr, bei uns 
eingehen. Wir benötigen dazu Ihre Kontaktdaten 
und möglichst aussagekräftige Angaben zu 
dem zur Reparatur anstehenden Gegenstand.

2. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel, d. h., Sie müssen 
entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Bitte 
bringen Sie einen entsprechenden Nachweis mit.

3. Während des Aufenthalts im Schulgebäude ist eine 
FFP2-Maske zu tragen und nach Möglichkeit die Ab-
standsregel von 1,5m einzuhalten.

4. Sollten Sie sich krank fühlen oder Erkältungssympto-
me haben, bitten wir Sie, Ihren Reparaturfall auf den 
nächsten Termin zu verschieben.

Nachtübung
Die am Freitag, 25. März 2022, geplante Nachtübung 
der Feuerwehr Abt. Söhnstetten kann leider nicht statt-
finden.

Grund dafür sind leider die immer noch geltenden Coro-
na-Bestimmungen und der entsprechend eingeschränk-
te Übungsbetrieb.

Wir setzen dennoch alles daran, auch mit Einschränkun-
gen auf dem bestmöglichen Wissensstand zu bleiben.
Sicherlich werden wir irgendwann wieder öffentliche 
Übungen abhalten können, um der Bevölkerung, Freun-
den, Bekannten usw. wieder unser Können und den 
strukturierten Ablauf der Feuerwehr näherbringen zu 
können.

Bleiben Sie gesund!
Abteilungskommandant Jochen Göggelmann

Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag:

in Steinheim:
06.03. Horst Staudenmaier, 
 Klosterstraße 29, zum 80.
07.03. Erika Wimmer, 
 Böhmerwaldstraße 2, zum 75.
09.03. Heide Barthle, 
 Holunderweg 15, zum 75.
10.03. Waltraud Buyer, 
 Ostalbstraße 15, zum 80.

Altersjubilare 

Freiwillige Feuerwehr
Söhnstetten 

Feuerwehr

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Regelungen einverstan-
den sind und freuen uns auf Ihren Besuch. Denn Reparie-
ren spart Rohstoffe, schont die Umwelt und macht über-
dies auch noch Spaß. Und das Beste dabei: Es kostet sie 
keinen Cent. Denn das Team des Reparatur-Treff arbeitet 
rein ehrenamtlich.

Ihr Reparatur-Treff-Team
Karl Blum, Robert Eckle, Erich Starzmann und  
Thomas Licht
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Zutritt zum Landratsamt wieder ohne 3G-Nachweis
Die baden-württembergische Landesregierung hat eine 
neue Corona-Verordnung beschlossen. Diese trat am 
Mittwoch, 23. Februar 2022, in Kraft und bringt wei-
tere Lockerungen mit sich. Außerdem wird der Wech-
sel von der „Alarmstufe“ zurück auf eine angepasste  
„Warnstufe“ vollzogen. Seit Mittwoch, 23. Februar 2022, 
ist deshalb auch der Zugang zu allen Dienststellen des 
Landratsamtes für Kundinnen und Kunden wieder ohne 
3G-Nachweis möglich. Das heißt, dass Kundinnen und 
Kunden die Dienststellen ohne Nachweis über eine 
Corona-Schutzimpfung, ihre Genesung oder einen 
aktuellen Schnelltest betreten können. Die Dienst-
stellen des Landratsamtes sind weiterhin zu den üb-
lichen Öffnungszeiten zugänglich.

Landkreis Heidenheim

Der Pflegestützpunkt des  
Landkreises Heidenheim informiert
Mit einer Demenzerkrankung gehen verschiedene ty-
pische Verhaltensweisen einher. Diese können unter-
schiedlich stark ausgeprägt sein, je nach Form der De-
menz bzw. Stadium der Erkrankung. In den nächsten 
Wochen erläutert der Pflegestützpunkt einige Verhal-
tensweisen und zeigt Möglichkeiten auf, mit der jeweili-
gen Situation umzugehen.

Teil 1: Warum läuft mein/e Angehö-
rige/r immer wieder weg?

Eine Demenzerkrankung führt bei einigen Erkrankten zu 
einem Bewegungsdrang. Sie sind gerne und immer in 
Bewegung und machen sich manchmal auch außerhalb 
der Wohnung auf den Weg. Das kann mitunter gefähr-
lich sein, wenn der Weg zurück nicht mehr gefunden 
wird. Aber warum tun sie das? 

Die Ursachen können unterschiedlich sein: Neugier, 
Langeweile, das Gefühl, es „muss etwas erledigt wer-
den“, Unsicherheit und Unruhe, weil man sich nicht 
mehr zu Hause fühlt. Also sind sie ständig auf der Suche 
nach etwas Vertrautem, was Sicherheit vermittelt, von 
dem sie nicht wissen, was es eigentlich ist. 
Sollten Sie anwesend sein, wenn Ihr/e Angehörige/r die 
Wohnung verlassen möchte, versuchen Sie es vorsich-
tig mit Ablenkung. Manchmal reicht es, die Betroffenen 
in ein Gespräch zu verwickeln. Auch das Einbinden in 

Pflegestützpunkt
Landkreis Heidenheim

Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen Pflege, 
Versorgung und Betreuung.
Veronika Bruckner 07321 / 321-2473 
Christel Krell 07321 / 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de
Landratsamt, Felsenstraße 36, Zimmer A 015 (EG)

häusliche Tätigkeiten und die Bitte, Sie zu unterstützen, 
kann helfen, um von dem eigentlichen Vorhaben abzu-
lenken. 
Eine weitere Maßnahme wäre, die Wohnungstür hinter 
einem Vorhang zu verbergen oder die Tür mit einer Fo-
totapete (z.B. mit dem Foto eines Bücherregals) zu be-
kleben, damit sie nicht gleich erkannt wird. 
Sollte Ihr/e Angehörige/r trotz aller Vorkehrungen die 
Wohnung verlassen, helfen Adresskarten in den Taschen 
der Kleidungsstücke, beschriftete Armbänder oder auch 
Adressaufkleber an Gehhilfen. Zusätzlich gibt es soge-
nannte GPS-Tracker für Personenortung in Form von 
Armbändern, Schuheinlagen und Brustbeuteln. Infor-
mieren Sie Menschen in der näheren Umgebung (Nach-
barn, Geschäfte usw.) über die „Spaziergänge“.
Wir beraten Sie gerne! 
Pflegestützpunkt des Landkreises Heidenheim:
Veronika Bruckner, Christel Krell
Tel. 07321 321-2473 oder 07321 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de

Winterwandern in der Heidenheimer  
Brenzregion Freizeit- und Tourenportal hilft beim 
Entdecken der winterlichen Naturlandschaft 
Es muss nicht immer Schnee liegen oder die Sonne 
scheinen, um im Winter draußen unterwegs zu sein. 
Frische Luft und Bewegung sind auch an kühlen Tagen 
eine Wohltat für Körper und Geist. 

Auf den Wegen ist dann natürlich etwas Vorsicht gebo-
ten. Sie können bei Schnee, Eis oder Matsch glatt und 
rutschig werden, gerade jetzt ohne Frost und in der Zeit 
der Holzernte. Gutes Schuhwerk und gegebenenfalls 
Wanderstöcke sind eine gute Unterstützung. .

Wer auf Nummer sicher gehen will, hält sich idealerwei-
se an geteerte Wege. Wo aber findet man den passen-
den Weg? Wo erhält man Informationen zu Strecken-
längen, Wegführung und Vorschläge für Touren oder 
Spaziergänge? Das Freizeit- und Tourenportal der Hei-
denheimer Brenzregion bietet zu solchen und ähnlichen 
Fragen eine Vielzahl an Informationen. 

Das Portal und unterschiedliche Tourenvorschläge 
sind unter www.heidenheimer-brenzregion.de abruf-
bar. Fragen werden beim Landratsamt gerne unter  
Tel. 07321 321-2593 oder per E-Mail an info@heiden-
heimer-brenzregion.de beantwortet. Ebenso sind dort 
eine Wanderkarte, die die gesamte Region abbildet und 
ein Wanderführer zum Albschäferweg erhältlich.
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Lernort Bauernhof
Fachexkursion „(Arten-)Vielfalt am Lernort Bauernhof“ 
Am Dienstag, 15. März 2022, bietet der Lernort Bauern-
hof (LoB) in Zusammenarbeit mit dem Forum Ernährung 
im Landratsamt Heidenheim von 9.00 bis 17.00 Uhr eine 
Fachexkursion sowohl für interessierte Landwirtinnen 
und Landwirte als auch für aktive Lernort-Bauernhof-
Betriebe an. 

Die Agrarpädagogin Ann-Kathrin Schmider von der Zen-
tralen Koordinationsstelle geht in Theorie und Praxis auf 
das Thema „(Arten-)Vielfalt am Lernort Bauernhof“ ein. 
Die Teilnehmenden dürfen, neben dem pädagogischen 
Input, selbst in verschiedene Stationen zu diesem The-
ma eintauchen, um ein Gefühl und Verständnis für die 
vielfältigen, aber doch so einfach zu gestaltenden An-
gebote zu den Themen Biodiversität und Artenvielfalt 
zu bekommen. Außerdem besteht an diesem Tag die 
Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch unter allen 
Lernort Bauernhof-Akteuren. Hierbei entstehen oft neue 
Möglichkeiten und interessante Ansätze, das Thema für 
Kinder und Jugendliche anschaulich zu gestalten. 

Veranstaltungsort ist die BIO-Imkerei der Familie Fähnle 
in Königsbronn-Zang. Dort erhalten die Teilnehmenden 
Einblicke in die praktische Umsetzung von Lernort Bau-
ernhof-Angeboten und in die Erzeugung von Produkten 
rund um – und mit – Honig sowie von Getreideproduk-
ten. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 e zuzüglich 
Verpflegungskosten. Eine Anmeldung ist bis spätestens 
7. März beim Lernort Bauernhof Ba-Wü per Email an 
lernortbauernhof@lbv-bw.de oder beim Fachbereich 
Landwirtschaft an landwirtschaft@landkreis-heiden-
heim.de möglich. Sollte die Durchführung der Fachex-
kursion pandemiebedingt in Präsenz nicht möglich sein, 
wird die Fachexkursion alternativ online als Webinar 
durchgeführt. 

Die Fachexkursion ist neben einer zweitägigen Grund-
lagenschulung Teil der Qualifizierung zum zertifizierten 
Lernort Bauernhof-Betrieb. Betriebe, die zusätzlich be-
reits eine Grundlagenschulung absolviert haben oder 
eine solche noch absolvieren möchten, können sich da-
nach als Lernort Bauernhof-Betrieb bei der Dachmar-
ke Lernort Bauernhof erfassen lassen und erhalten ein 
Hofschild „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“. 
Bereits qualifizierte LoB-Betriebe können die Teilnahme 
an der Fachexkursion im Rahmen der Schulungspflicht 
alle drei Jahre zur Aufrechterhaltung der Qualifizierung 
anrechnen lassen. Weitere Informationen zu Lernort 
Bauernhof sind unter www.lob-bw.de zu finden.

Aktueller Projektaufruf – Einreichung von neuen, 
kreativen LEADER-Projekten ab sofort möglich 
Für das Jahr 2022 stehen der LEADER-Aktionsgruppe 
(LAG) Brenzregion noch EU-Mittel sowie weitere Finanz-
mittel aus der sogenannten GAP-Übergangsverordnung 
zur Verfügung. Schon jetzt können potenzielle Projekt-
träger ihre Projektideen bei der Geschäftsstelle der LAG 
Brenzregion einreichen. 

Für folgende Themenbereiche können Projektanträge 
des Regionalen Entwicklungskonzeptes eingereicht 
werden: 
• Lebensqualität gemeinsam gestalten 
• Qualifizierung für alle ermöglichen 
• Chancen für Frauen verbessern 
• Natur- und Kulturerbe profilieren 

Gefördert werden können Projekte von Unternehmen, 
Vereinen, Privatpersonen und Kommunen. Grundvor-
aussetzung für eine Förderung aus LEADER für das Jahr 
2022 ist sowohl eine hinreichende Projektreife als auch 
ein Projektabschluss bis spätestens Mitte 2024. Es sind 
grundsätzlich nur Vorhaben förderfähig, deren förderfä-
hige Gesamtsumme 600.000 € nicht überschreiten. 
Das Projekt soll deshalb bereits zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung in der LAG konzeptionell soweit fortge-
schritten sein, dass unmittelbar nach einer Förderzusage 
durch die LAG eine Antragstellung bei der zuständigen 
Bewilligungsbehörde möglich ist. 

Das heißt, dass bereits die für eine Bewilligung not-
wendigen Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen 
sein sollen (zum Beispiel je drei Angebote zur Kosten-
plausibilisierung, evtl. Baugenehmigungen, finaler Kos-
ten- und Finanzierungsplan/Finanzierungszusagen der 
Hausbank usw.). 

Unsere LEADER-Aktionsgruppe wird nach der Aus-
wahlentscheidung alle positiv beschlossenen Vorhaben 
dem Land vorlegen und unmittelbar nach Zuteilung der 
EU-Fördermittel und positiver Prüfung der Förderfähig-
keit zur Bewilligung vorschlagen. 

Aktueller Projektaufruf – Einreichung von LEADER-
Projekten für die Module 1, 2 und 6 ab sofort erneut 
möglich
Der Projektaufruf beginnt am 28.02.2022. Projektanträ-
ge können bis 08. April 2022 eingereicht werden. 
Der Termin für die Projektauswahl wird voraussichtlich 
der 10.05.2022 sein. 
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Das EU-Budget für diesen Aufruf beträgt 231.000,00 E, 
zuzüglich korrespondierender Landesmittel in Modul 2 
sowie zuzüglich ggf. weiterer Rückflussmittel. 

Im Falle einer Auswahl Ihres Projekts durch die LAG 
Brenzregion ist der vollständige Förderantrag bei den 
Bewilligungsbehörden bis zum 10.08.2022 einzurei-
chen. 

Die Auswahlkriterien für die Projekte finden Sie unter 
Downloads (Bewertungsbogen für Projektanträge auf 
der Website www.brenzregion.de). Möglich sind Bewer-
bungen im Bereich der Module 1, 2 und 6 der Förder-
satztabelle. 

Vor Antragseinreichung wird eine frühzeitige Kontakt-
aufnahme mit der LEADER-Geschäftsstelle zwecks 
Überprüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit Ihrer 
Projektidee empfohlen. 

Die Kontaktdaten unserer Geschäftsstelle für die Einrei-
chung der Anträge und für Auskünfte lauten wie folgt: 

Landratsamt Heidenheim LEADER-Geschäftsstelle 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim an der Brenz 
Tel. 07321 321-2494 
E-Mail: leader@landkreis-heidenheim.de 
Internet: www.brenzregion.de 
Vor Antragseinreichung wird eine rechtzeitige 
Kontaktaufnahme mit der LEADER-Geschäfts-
stelle zwecks Überprüfung der grundsät

LEADER-Aktionsgruppe: Erneut zwei LEADER-Pro-
jekte und 18 Kleinprojekte beschlossen

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg stellte im Juli 2021 
jeder LEADER-Aktionsgruppe in Baden-Württem-
berg kurzfristig weitere 550.000,00 E EU-Mittel zur 
Verfügung. Im letzten Aufruf vom 2. Dezember 2021 
wurden 340.000,00 E LEADER-Mittel ausgelobt so-
wie 200.000,00 E aus dem sog. Regionalbudget. Die 
Projekte verteilen sich wie folgt: 

LEADER: Folgende Antragsteller werden damit den Zu-
schuss erhalten: Die Stadt Herbrechtingen plant ein 
Mehrgenerationenprojekt mit Skaterpark. Damit soll 
unter anderem Jugendlichen die Möglichkeit gegeben 
werden, sich zu treffen und motorische Fähigkeiten zu 
entwickeln. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit 
mit Jugendgruppen konzipiert. 

Die Gemeinde Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis will 
ein Freizeitzentrum errichten. Zentral geht es dabei um 
eine sogenannte Pumptrack-Anlage, die als zentraler 
Treffpunkt für Jugendliche und zur Aufwertung der tou-
ristischen Möglichkeiten dienen soll. Zudem dient die-
ser Pumptrack zur Steigerung der Attraktivität der Ge-
meinde. 

Regionalbudget: 
Die IG Kaltenburg e.V. plant den Einbau von Fenstergit-
tern für das Jagdhaus. Dies dient unter anderem zur Ab-
sicherung von Besucherinnen und Besucher und zur Ver-
besserung der Infrastruktur. Damit kann das Jagdhaus 
für Veranstaltungen genutzt werden. 

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Asselfingen, 
Öllingen, Setzingen-Nerenstetten will Musikinstrumente 
beschaffen. Durch weitere Instrumente kann die Förde-
rung der Jungbläser fortgesetzt werden, während ältere 
Jugendliche in den Hauptchor integriert werden. Damit 
kann der Nachwuchs selbst ausgebildet werden. 
Familie Kümmerle aus Gerstetten erhält einen Zuschuss 
für die Schaffung eines geschotterten Parkplatzes auf der 
Domäne Falkenstein. Damit wird die Parkplatzsituation 
verbessert und die touristischen Besuchsmöglichkeiten 
der Domäne und des Eselsburger Tals werden aufgewer-
tet. 

Der Höhlen- und Heimatverein Giengen-Hürben 2002 
e.V. möchte die 15 Jahre alte Medienstation technisch 
und inhaltlich rund um den Themenbereich „Karst“ sinn-
voll erlebbar machen, um weitere Besucherinnen und 
Besucher aller Altersklassen anzusprechen. 

In Lonsee möchte die Familie Görlich ein E-Bike mit An-
hänger beschaffen. Damit kann im Umkreis von circa 50 
Kilometern die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln 
erweitert werden und im Schwerpunkt in Lonsee sowie 
der näheren Umgebung die bestellten Biokisten ausge-
liefert werden. 

Die Gemeinde Langenau möchte mehrere Wanderwe-
ge als Genusswander-Tour ausschildern. Dabei geht es 
auch um die Stärkung des Bewusstseins für die Pflanzen, 
Insekten und Tiere. Informationstafeln sollen informieren 
und sensibilisieren. 

Die Gemeinde Nattheim möchte für das Gelände Wie-
senteich drei Fitnessgeräte beschaffen und installieren. 
Das frei zugängliche Gelände kann umfassend genutzt 
werden. 
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Der Musikverein Großkuchen e.V. beabsichtigt die Be-
schaffung von vier Musikinstrumenten, um Grundschüle-
rinnen und Grundschülern im Rahmen einer Bläserklasse 
für Musik zu interessieren und weiteren Nachwuchs zu 
gewinnen. 

Der Musikverein Langenau will die Vielfalt am Musizieren 
erweitern und plant die Beschaffung eines Gong-Sets. 
Dies dient zur Erweiterung der Jugendkapelle und zur 
Ausweitung des Musikangebotes. 

Familie Preißing aus Altheim beabsichtigt, das Dach 
der Veranstaltungshalle zu renovieren, da es undicht ist. 
Durch die Renovierung kann die Halle weiterhin für Ver-
anstaltungen genutzt werden. Die Renovierung spart zu-
sätzlich auch Energiekosten ein. 

Der Kulturverein Königsbronn plant nun, eine der noch 
sichtbaren Tagebaugruben freizulegen. Weiter soll eine 
„Brunnengrube“ bis zu circa vier Metern ausgehoben 
und eine hölzerne Förderanlage mit Welle, Kurbel und 
Balkenseil nachgebaut werden. Vorhandene Restgleis-
stücke sowie eine Weiche und eine Lore werden instand-
gesetzt und ausgestellt. Zur Geschichte der Urbrenz, der 
Lehmgruben und des Unglücks im Jahr 1844 sollen Info-
tafeln aufgestellt werden. 

Die Stadt Langenau möchte eine BioTour etablieren. 
Diese beinhaltet eine Verbindung der Ortsteile Albeck, 
Göttingen und Hörvelsingen mit der Kernstadt Langen-
au. Die Tour ist mit mehreren Radwegen vernetzt. Info-
schilder, Bildungstafeln und Rastmöglichkeiten runden 
das Projekt ab. 

Folgende Projektträger wollen einen Warenverkaufs-
automaten beschaffen, um eigene, regionale Produkte 
wie Eier, Wurst und Geflügel zeitunabhängig, gekühlt 
und zur Sicherung der Grundversorgung anbieten zu 
können: 
• Familie Wagner aus Langenau 
• Familie Holz aus Irmannsweiler 
• Familie Steeb aus Ettlenschieß 
• Familie Hollmann aus Gussenstadt 

Einen Eisautomaten planen die folgenden Familien an-
zuschaffen, um die hofeigene Milch besser zu vermark-
ten und neue Vertriebswege zu erschließen: 
•  Familie Haide aus Sonthein für den Standort  

Langenau 
• Familie Preißing aus Altheim/Alb 

Die aktuelle LEADER-Förderperiode geht langsam 
dem Ende zu. Das Fazit fällt sehr positiv aus. Die LAG 

(LEADER-Aktionsgruppe) Brenzregion hat bereits 2021 
das Interesse an einer Neubewerbung bekundet. Der-
zeit läuft die Bewerbungsphase, um bis ins Jahr 2027 
erneut LEADER Förderkulisse zu werden. 
Für Rückfragen steht die Geschäftstelle LEADER Brenz-
region gerne zur Verfügung. 

Geschäftsstelle LEADER Brenzregion 
Geschäftsstelle: 
Markus Söhnlein und Sabine Gröschl 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 
Telefon: 07321 321-2494 oder -2497 
Fax: 07321 321-2489 
E-Mail: leader@landkreis-heidenheim.de 
m.soehnlein@landkreis-heidenheim.de 
s.groeschl@landkreis-heidenheim.de

Im Landkreis Heidenheim starten die ersten Impfun-
gen mit Novavax 
1900 Dosen werden bereits diese Woche geliefert

Seit dem 20. Dezember 2021 ist in Europa nach den 
beiden mRNA-Impfstoffen Biontech und Moderna so-
wie den beiden Vektor-Impfstoffen Astrazeneca und 
Johnson&Johnson nun ein proteinbasierter Impfstoff 
Nuvaxovid der Firma Novavax zugelassen. 

Die erste Lieferung des neuen Impfstoffes nach Baden-
Württemberg ist bereits am Freitag, 25. Februar, erfolgt. 
Die bedarfsgerechte Auslieferung an die jeweiligen 
Stadt- und Landkreise soll demnach noch in dieser Wo-
che (KW9) erfolgen. Dem Landkreis Heidenheim werden 
voraussichtlich in einer ersten Lieferung ausreichend 
Dosen für eine Vollimmunisierung von insgesamt 950 
Personen geliefert. Die STIKO empfiehlt den Impfstoff 
von Novavax zur Grundimmunisierung von Personen ab 
18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand 
von mindestens drei Wochen zu verabreichen. Die An-
wendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft 
und Stillzeit wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfoh-
len.

„Auch wenn die Omikron-Welle gebrochen ist und das 
Land Ende März weitere Lockerungen in Aussicht ge-
stellt hat, müssen wir uns weiterhin gegen das Corona-
Virus rüsten und dürfen in diesen Bestrebungen nicht 
nachlassen. Unser aller Ziel ist es, die Infektionszahlen 
soweit wie möglich zu senken und niedrig zu halten. Der 
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Schlüssel zum Erfolg sind hierbei weiterhin die Impfun-
gen. Neben den Boosterimpfungen ist es daher wich-
tig, dass sich auch ungeimpfte Personen jetzt impfen 
lassen. Mit dem Impfstoff von Novavax steht uns nun 
auch ein proteinbasierter Impfstoff zu Verfügung, der 
Menschen mit gegebenenfalls bestehenden Vorbehal-
ten gegen einen mRNA-Impfstoff nunmehr auch die 
Möglichkeit einer Impfung gegen Corona eröffnet. Ich 
bitte Sie deshalb alle, nutzen Sie das Impfangebot und 
lassen Sie sich impfen“, appelliert Landrat Peter Polta. 

„Wir freuen uns, dass der Novavax-Impfstoff nach lan-
ger Ankündigung jetzt verfügbar ist. Der Impfstoff ist ein 
Proteinimpfstoff, das Verfahren wird bereits zur Herstel-
lung von Grippe- oder HPV-Impfstoff seit Jahren ange-
wendet. 
Viele Menschen haben auf diesen Impfstoff gewartet 
und können sich nun impfen lassen“, so Dr. Jörg Sand-
fort, Vertreter der Kreisärzteschaft. 

Sollte die Impfstoff-Lieferung planmäßig erfolgen, kön-
nen bereits von Freitag 4. März, bis Sonntag, 6. März  
2022, die Erstimpfungen mit dem Novavax-Impfstoff 
stattfinden. Impf-Ort wird das Jahnhaus des HSB (Wil-
helmstraße 200, 89522 Heidenheim) sein. Personen, die 
sich bereits vorab für eine Impfung beim Landratsamt 
registriert haben, werden telefonisch oder per Email be-
nachrichtigt und bekommen einen Impftermin zwischen 
Freitag und Sonntag von jeweils 10.00 bis 13.00 Uhr an-
geboten. Bisher haben sich 175 Personen registriert.

Personen, die sich nicht registriert haben und sich mit 
dem Impfstoff von Novavax impfen lassen möchten, 
können ab sofort bis Freitag, 4. März 2022, von 14.00 
bis 17.00 Uhr, unter der Tel. 07321 3394472 für Frei-
tag, Samstag oder Sonntag zwischen 14.00 und 17.00 
Uhr einen Termin buchen. Es ist jedoch auch möglich, 
je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs, spontan zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr am Freitag, Samstag oder Sonntag 
vorbeizukommen und sich impfen zu lassen. Die Zweit-
impfung erfolgt für alle Personen dann exakt drei Wo-
chen später. 

Impfwillige müssen zu den Impfaktionen lediglich ihren 
Personalausweis und – wenn vorhanden – ihre Ge-
sundheitskarte und ihren Impfpass mitbringen. Um die 
Registrierung bestmöglich vorzubereiten, wird darum 
gebeten, die Einwilligungserklärung sowie das Aufklä-
rungsmerkblatt vorab auszufüllen und unterschrieben 
mitzubringen. Diese sind auf der Corona-Homepage 
des Landkreises Heidenheim unter https://www.info-
corona-lrahdh.de/impfen zu finden. 

Ein Aufklärungsvideo zum Thema „Novavax-Impfstoff“ 
gibt es ab sofort auf der Corona-Homepage des Land-
kreises Heidenheim unter www.info-corona-lrahdh.de/
impfen oder auf dem Youtube-Chanel des Landrats-
amtes Heidenheim unter www.youtube.com/channel/
UCd58spI8mtDqu4nCIP_D-Mg. 

CDU-Stammtisch am 07.03.2022 ab 19.00 Uhr in der 
Brauereigaststätte „Hirsch“ in Söhnstetten.
Am kommenden Montag treffen wir uns wieder unter 
den Voraussetzungen der aktuellen Corona-Regeln. Wir 
diskutieren über die Kommunal-, Landes- oder Bundes-
politik. Im Mittelpunkt diesmal aufgrund der Aktualität:  
Der Angriff Russlands auf die Ukraine und der Brand der 
Wentalhalle. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich dazu eingeladen.

Mitteilungen der Fraktionen/Gruppierungen und Parteien

CDU

Besonders in der 
dunklen Jahreszeit:
Fahrt langsam und 

achtet auf die Kinder!
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Helau und Alaaf!
Die Faschingsfeier in unserer Kita St. Peter war ein vol-
ler Erfolg! Es wurde viel getanzt, gespielt und gelacht. 
Als Stärkung gab es zusätzlich zu unserem reichhaltigen 
Buffet, das von den Eltern großzügig bestückt wurde, 
die leckeren „Paulinis“ der Bäckerei Gnaier. Über die-
se Spenden haben wir uns wirklich sehr gefreut! Pas-
send zu unserem Thema „Baustelle“ spendete die Firma 
Dorfer Meterstäbe für die Kinder der Sonnengruppe.
Im Namen des gesamten Kita-Teams bedanken wir uns 
recht herzlich bei allen, die uns unterstützt haben. Da-
durch wurde unser Fest für Groß und Klein unvergess-
lich. Vielen Dank!

Bildung & Sport

Kindergartennachrichten

Katholischer Kindergarten
St. Peter

Narri, Narro – Fasching bei den Kleinen  (Foto: Privat)

Allrounder mit großem Fachwissen – Alfred Ruth (Foto: Frank Schmitt)

Die Musikschule stellt sich vor – Folge 8
Alfred Ruth
Dass Schlagzeuger die wohl vielseitigsten Musiker sind, 
ist sicherlich nicht überall bekannt. So beschäftigt sich 
ein Schlagzeuger in seinem Studium neben dem klassi-
schen „Drum Set“ auch intensiv mit dem Fach Pauke. 
Sämtliche Sinfonieorchester haben eine extra Stelle für 
den „Solo-Pauker“ besetzt, dieser muss bis zu sechs 

Musikschule
Steinheim am Albuch

Pauken mal laut, mal leise, mit verschiedenen Schlägeln 
bearbeiten und oft in kurzer Zeit die Tonhöhe der Pau-
ken anpassen.

Und von wegen, Schlagzeuger müssen keine Noten le-
sen können. Auch die Stabspiele sind ein Teil der gro-
ßen Percussion-Familie. Bis zu vier Schlägel verwenden 
versierte Spieler gleichzeitig auf Vibraphon, Marimba-
phon, Metallophon und Glockenspiel. Dazu sollte ein 
Schlagzeuger auch noch sämtliche Trommeln wie Con-
gas, Bongos, Steeldrums und unzählige mehr bedienen 
können und selbstverständlich auch wissen, wie man 
eine Triangel richtig zum Klingen bringt. Unglaublich 
viele kleine Instrumente wie Shaker, Guiro, Agogos, 
Claves, Tambourine, Cabasa, Chimes, Cowbells, uvm. 
wollen beherrscht werden.

An der Musikschule in Steinheim haben wir mit Alfred 
Ruth einen Allrounder ,der mit seiner langjährigen päd-
agogischen Erfahrung und seinem großen Fachwissen 
alles zum Thema Schlagzeug und Percussion vermitteln 
kann.

Alfred Ruth unterrichtet seit 2014 an der Musikschule 
Steinheim, außerdem ist er an der Musikschule in Bop-
fingen tätig. Schulmusiker an der Pädagogischen Hoch-
schule in Schwäbisch Gmünd unterrichtet er seit 1988. 
Alfred Ruth studierte Musik an der Musikhochschule in 
Stuttgart, sammelte in etlichen Projekten Erfahrungen 
und stellt regelmäßig Percussion-Ensembles mit seinen 
Schülern zusammen. 

Musikschule
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AV301-02ST
Hatha-Yoga
Ines Unger, Kursleiterin
Ziel dieses Kurses ist es, die körperliche Fitness zu 
verbessern und den Geist zu fokussieren. Yoga ist ein 
ganzheitlicher Übungsweg und so finden neben den 
Körperübungen (Asanas und Kriyas) auch Konzentrati-
ons-, Entspannungs- und Atemübungen ihren Platz. Vor 
allem aber soll Yoga Freude machen, die Beweglichkeit 
verbessern und das Körperbewusstsein erhöhen.
Der Kurs ist für Personen mit Schichtdienst geeignet.
Bitte bequeme Kleidung, eigene Yogamatte, warme So-
cken und eine Decke mitbringen.
montags, ab 7.3.2022, 19.15 – 20.45 Uhr
16 Termine; 32 USt.; 192,00 E
Vhs Steinheim, Albuchhalle, Gebäude D, Vereinsraum
Teilnehmerzahl: 6 – 12

AV301-01ST
Hatha-Yoga
Ines Unger, Kursleiterin
Bitte bequeme Kleidung, eigene Yogamatte, warme So-
cken und eine Decke mitbringen.
donnerstags, ab 10.3.2022, 18.00 – 19.30 Uhr
14 Termine; 28 USt.; 168,00 E
Vhs Steinheim, Albuchhalle, Gebäude D, Vereinsraum
Teilnehmerzahl: 6 – 12

AV209-105
Tanzträume – Hochzeitstanzkurs
Gerald Brändle, Tanzlehrer
In diesem Kurs lernen Sie die Grundbewegungen in  Dis-
cofox, Langsamer Walzer und Wiener Walzer. Das sind 
die Tänze, die Sie für den bevorstehenden Ball oder 
eine Hochzeit unbedingt beherrschen sollten. Wir legen 
viel Wert auf natürliches Tanzen, ohne geschraubte oder 
gekünstelte Bewegungen - also, so wie man „draußen“ 
auf der ganzen Welt tanzen kann. Also nicht zögern und 
überraschen Sie Ihre Liebste/Ihren Liebsten und die an-
deren Partygäste. Wer gerne in netter und lockerer At-
mosphäre Tänze für jeden Anlass erlernen möchte, ist in 
diesem Kurs genau richtig.
Bitte melden Sie sich paarweise an.
Bitte Tanzschuhe und Getränk mitbringen.
freitags, ab 11.3.2022, 20.00 – 21.30 Uhr
3 Termine; 6 USt.; 50,00 E
Gymnastikstudio Hintere Gasse 64
Teilnehmerzahl: 12 – 30

VHS

Volkshochschule 
Heidenheim/Steinheim

Kurs AV209-202
Brasilianischen Samba tanzen
Einsteigerkurs für Ungeübte
Adenir Petersen
Stress und Druck des modernen Lebens einfach weg-
tanzen! Samba wird allein, aber in der Gruppe getanzt. 
Beim Sambatanzen wird nicht nur die Muskelkraft auf-
gebaut und gestärkt, sondern auch das Selbstwertge-
fühl. Das sanfte und weiche Sambatanzen ist gelenk-
schonend und bringt dem Körper viel Sauerstoff. Somit 
wird viel Fett verbrannt, ohne dass man sich „auspow-
ert“. Und das Allerwichtigste: Es macht unglaublich viel 
Spaß! Denn Samba ist mehr als nur Sport, Samba ist ein 
Lebensgefühl.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte bequeme Kleidung, leichte Schuhe mit Ledersoh-
le, Handtuch und Getränk mitbringen..
donnerstags, ab 10.3.2022, 19.15 – 20.15 Uhr
15 Termine; 20 USt.; 120,00 E
Rieger am Markt, Raum 2.15
Teilnehmerzahl: 6 – 8

Für alle Kurse und Einzelveranstaltun-
gen gilt ab dem 28.1.2022 die 
Alarmstufe 1. Wir bitten um Beachtung und 
Einhaltung der aktuellen Regelungen.
Bleiben Sie gesund!

Ihr vhs-Team
Tel. 07321 327-4412
Telefax 07321 327-4411
renate.maurer@heidenheim.de 
www.heidenheim.de

Sport  an
 der 

frischen
 Luft – macht Spaß und

 

hält fit
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erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Von dort 
aus rechnet man sechs Wochen zurück im Kalender bis 
zum Aschermittwoch. Die Fastenzeit dauert insgesamt 
vierzig Tage, die Sonntage werden hier nicht mitgezählt. 
Das Wort „fasten“ kommt von einem althochdeutschen 
Wort, das bedeutet, dass man auf etwas verzichtet.

Spiel & Spaß

Wann und wie lange ist die Fastenzeit?
Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch, das ist der 
Tag nach dem Faschingsdienstag und der erste Tag der 
Fastenzeit und endet am Karsamstag. Die Fastenzeit hat 
kein festes Datum, weil auch Ostern jedes Jahr an ei-
nem anderen Datum ist. Der Ostersonntag ist immer der 
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Kirchliche Nachrichten

Freitag, 04. März 2022
19.30 Weltgebetstag, Peterskirche
Samstag, 05. März 2022
19.00  Abendgebet – Gebet für den Frie-

den, Peterskirche
Sonntag, 06. März 2022 (Invokavit)
09.00  Gottesdienst mit Prädikant Dr. Chris-

tian Zimmermann; Predigttext 2. Ko-
rinther 6, 1-10; Opfer für die FSJ-Stel-
le. Es besteht FFP 2-Maskenpflicht!

Dienstag, 08. März 2022
17.15 Trainee, Jugendräume
Mittwoch, 09. März 2022 
15.45  Konfirmandenunterricht,  

Gruppe 1, Bonhoeffersaal
16.45  Konfirmandenunterricht,  

Gruppe 2, Bonhoeffersaal

Peterskirche
Täglich 10.00 – 17.00 Uhr: offene Peterskirche

Ausführliche Informationen und Termine von Gruppen 
und Kreise sowie Kontaktdaten unter: www.steinheim-
evangelisch.de.

Abendgebet und Glockenläuten für den Frieden
Der Krieg in der Ukraine macht sprachlos und fassungs-
los. Christen in Steinheim wollen diese Sprachlosigkeit 
überwinden und zum Gebet für den Frieden zusammen 
kommen. Da jeden Samstag in der Peterskirche in Stein-
heim um 19.00 Uhr zum Abendgebet in die Peterskirche 
eingeladen wird, soll diese Gebetszeit in den kommen-
den Wochen eine Gebetszeit besonders für den Frieden 
sein. Außerdem läuten seit Beginn der Corona-Pande-
mie jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken, die zum 
Gebet für die Kranken und Sterbenden einladen. Ab 
jetzt ist das Corona-Läuten auch ein Läuten zum Gebet 
für den Frieden.

Evangelische Kirchengemeinde
Steinheim am Albuch

Wochenspruch:
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Wer-

ke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, 8b

Opfer für die FSJ-Stelle - Freiwilliges Soziales Jahr 
Seit einigen Jahren haben wir eine FSJ-Stelle hier in der 
Kirchengemeinde. Diese Stelle wird über den VFJE e.V. 
finanziert. Für den Zeitraum 2022/23 wollen wir diese 
Stelle wieder besetzen. Mit einer Bewerberin stehen wir 
kurz vor dem Abschluss. Die FSJ-Stelle bietet die Mög-
lichkeit, die gesamte Gemeindearbeit kennenzulernen. 
Der Einsatz findet überwiegend im Bereich der Jugend-
arbeit statt. Mit Ihrem Opfer ermöglichen Sie, die Stelle 
weiter zu führen und jungen Menschen eine Orientie-
rung zu geben. Herzlichen Dank. Jochen Grünwald, Vor-
sitzender VFJE (Verein zur Förderung der Jugend- und 
Erwachsenenarbeit in der Ev. Kirchengemeinde Stein-
heim e.V.)

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Herzlich danken wir für 3.100 kg Kleidung, die bei der 
Sammlung für Bethel gespendet wurden, sowie für 
128 Brillen, die an die Evangelische Karmelmission in 
Schorndorf weitergegeben wurden!

Kasualvertretung Steinheim Süd:
Bis Sonntag, 06.03.2022, 
Pfr. Jürgen Bobzin, Tel. 07323 6156 und von 
Montag, 07.03.2022 bis einschließlich Sonntag, 
13.03.2022, Pfr. Hans-Ulrich Bosch, 
Tel.: 07323 919044.
Pfr. i. R. Frieder Hartmann ist bis einschließlich Sonntag, 
06.03.2022 im Urlaub!

Urlaubsvertretung von Pfarrer Gilbert Greiner 
Pfarrer Gilbert Greiner ist bis einschließlich Sonntag, 
06.03.2022 im Urlaub. Die Vertretung in dringenden Fäl-
len hat Pfarrer Rolf Wachter, Tel. 07324 2727.
Die Kontaktdaten der Kasual- und Urlaubsvertreter kön-
nen Sie auch dem Anrufbeantworter des Pfarramtes 
und der Homepage entnehmen.

Ein herzliches Dankeschön für 
folgende Opfer und Spenden:
296,10 E für die laufende Instandhaltung des Gemein-
dehauses

Ansprechpartner und Kontaktdaten:
Evangelisches Pfarramt Steinheim Süd: 
Pfarrer i. R. Frieder Hartmann, Tel. 07322 1340727 
E-Mail: hartmannfamilie@web.de
Bezirk Steinheim Nord:
Pfarrer Gilbert Greiner, Mobil: 0152 36279623 
E-Mail: gilbert.greiner@elkw.de
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Ökumenische Nachrichten

Frauen sind solidarisch! 
Beim Weltgebetstag erleben wir: Frauensolidarität zeigt 
sich in der Krise besonders stark. Das ist bitter nötig, 
denn durch die Folgen der Pandemie haben Gewalt 
gegen Frauen, Zwangsheirat und Schul-Abbruch, aber 
auch Hunger und Not in vielen Ländern des Südens zu-
genommen. Im vergangenen Jahr konnten wir mit der 
Kollekte 50 Frauen- und Mädchen-Projekte in 22 Län-
dern unterstützen.  Am 4. März 2022 hoffen viele Chris-
tinnen auf unsere Solidarität in Gebet, Tat und durch 
Kollekten und Spenden.

Hinweisen möchten wir noch auf den Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2022 am Freitag 4. März 2022, um  
19.00 Uhr im Fernsehen beim Sender Bibel TV,

Wiederholungen sind am Samstag, 5. März 2022, 
um 14.00 Uhr, sowie Sonntag, den 6. März 2022, um  
11.00 Uhr.   

Herzliche Einladung zum Gottesdienst in Steinheim
am Freitag, 4. März 2022 um 19.30 Uhr in der ev.  
Peterskirche.

Das Ökumenische Vorbereitungsteam

Gemeindebüro: Das Büro ist bis einschließlich Freitag, 
04.03.2022 geschlossen! 
Petra Serino, Pfarrstraße 22, Tel. 07329 244 
E-Mail: gemeindebuero@steinheim-evangelisch.de
Kirchenpflege:
Stefanie Mahlau, Hauptstraße 10, Tel. 07329 9178756
E-Mail: kirchenpflege@steinheim-evangelisch.de
Jugendbüro:
Susanne Klotz, Hauptstraße 10, Tel. 07329 9179748 
Mobil: 0151 46466170
E-Mail: jugendbuero@steinheim-evangelisch.de
Homepage: www.steinheim-evangelisch.de

Katholische Kirchengemeinde
Heilig-Geist Steinheim

Freitag, 04. März 2022
Steinheim 16.30 Altenhilfezentrum Olgagarten 
 19.30  Weltgebetstag der Frauen in der 

ev. Peterskirche
Gerstetten 17.00 Eucharistische Anbetung
 17.30 Hl. Messe
 19.00   Weltgebetstag der Frauen in der 

ev. Michaelskirche
Samstag, 05. März 2022
Gerstetten 17.00  Vesper „das Abendgebet der 
  Kirche“
Gussenstadt 18.00 Hl. Messe
Sonntag, 06. März 2022 – 1. Fastensonntag
Steinheim 11.00 Hl. Messe
 12.30  Tauffeier für Mila Puntigam und 

Mina Deanovic
Gerstetten 09.00 Hl. Messe
Dienstag, 08. März 2022
Gerstetten 10.00 Laudes
 14.00 Frauenmesse
Mittwoch, 09. März 2022
Steinheim 09.00 Frauenmesse
Donnerstag, 10. März 2022
Steinheim 17.30 Hl. Messe 
Freitag, 11. März 2022
Steinheim 16.30 Altenhilfezentrum Olgagarten  
Sonntag, 13. März 2022 – 2. Fastensonntag
Steinheim 09.00 Hl. Messe
Gerstetten 11.00 Hl. Messe

Ministranten
Sonntag, 06. März 2022
11.00 Uhr Anna-Lena Heffner und Leah Jahnke

Liebe Mitchristen, liebe Freunde,
an Aschermittwoch beginnt wieder die vierzigtägige Fas-
tenzeit als Vorbereitung auf Ostern. An diesem Tag schlie-
ßen wir uns der mehr als 2500 Jahre alten Tradition an, 
Asche als Zeichen für Buße und Umkehr zu sehen. Bereits 
im Alten Testament hat sich König David zur Selbstan-
klage mit Asche bedeckt: „Und ich kehrte mich zu Gott, 
dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und 
in Sack und Asche“ (Daniel 9,3).
Wenn am Aschermittwoch der Priester die Gläubigen mit 
dem Aschekreuz bekreuzigt, erinnern wir uns daran, dass 
wir sterblich und nicht frei von Fehlern sind. Die Fasten-
zeit will uns eine Einladung sein, in den vierzig Tagen über 
die eigene Vergänglichkeit und Schwäche nachzudenken.

Besuchen Sie die Besuchen Sie die 
GottesdiensteGottesdienste
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Die Asche, die an Aschermittwoch verwendet wird, wird 
beim Verbrennen der am Palmsonntag übriggebliebenen 
Palm- und Ölzweige des Vorjahrs gewonnen. Die Asche 
hat als Rückstand beim Verbrennen noch einen anderen 
Symbolgehalt: Altes muss vergehen, damit Neues kom-
men kann. Mit dem Empfang des Aschekreuzes beken-
nen sich die Gläubigen zum Glauben an Tod und Aufer-
stehung. Damit ist das Aschekreuz nicht allein ein Zeichen 
für die Vergänglichkeit und Sünde. Es ist auch ein Zeichen 
für die Auferstehung zu Ostern. Vielleicht sind diese fol-
genden Gedanken für Sie eine Stütze.

Das beste Fasten:
Faste mit verletzenden Worten und gib gütige Worte 
weiter! Faste mit Unzufriedenheiten und werde voller 
Dankbarkeit! Faste mit dem Wütendwerden und lass 
Sanftmut und Geduld wachsen! Faste mit Pessimismus 
und lass Hoffnung und Optimismus wachsen! Faste mit 
Sorgen und lass Gottvertrauen wachsen! Faste mit Jam-
mern und lass die einfachen Dinge des Lebens wach-
sen! Faste mit dem Stress und lass das Gebet in dir 
wachsen! Faste mit der Traurigkeit und Bitterkeit. Lass 
stattdessen die Herzensfreude wachsen! Faste mit dem 
Egoismus und lass stattdessen Einstellungen zur Ver-
söhnung wachsen! Faste mit Worten und lass die Stille 
und das Hören auf Gott in dir wachsen! Wenn wir alle 
dieses Fasten versuchen, wird das Alltägliche voll von:
FRIEDEN, VERTRAUEN, FREUDE AM LEBEN! 
(Quelle unbekannt)

Für diese Fastenzeit wünschen wir Ihnen gute Erfahrun-
gen.

Ihr Pfarrer Alin Kausch 
Ihre Gabriele Fastner (gewählte Vorsitzende Kirchenge-
meinderat)

Missereor-Fastenaktion 2022
Den Gottesdienst zum Auftakt der Fastenaktion können 
Sie am Sonntag, 06. März 2022, um 10.00 Uhr, in „Das 
Erste“ sehen.

Erstkommunion-Wochenende
12 Mädchen und 4 Jungen aus unserer Seelsorgeeinheit 
Gerstetten-Steinheim, die in diesem Jahr zur Kommuni-
on gehen, machten sich am vergangenen Wochenende 
in der Begleitung eines Elternteils auf den Weg in das Bil-
dungshaus St. Norbert in Rot an der Rot. In zwei Grup-
pen geteilt und unter Corona-Maßnahmen verbrachten 
sie mit Rita Schneider und Pfarrer Kausch schöne und 
intensive Tage der Vorbereitung auf die Erstkommunion. 
Nicht nur viele religiöse Sachen wurden den Kindern 
vermittelt; es fehlte auch nicht an Bewegung, so mach-

ten wir eine Nachtwanderung mit Fackeln. Am Freitag-
abend erlebten wir eine musikalische Überraschung, als 
eine Fasnetgruppe den Kindern wunderschöne Lieder 
gespielt hatte. Des Weiteren fehlte auch die inzwischen 
berühmte „Gute Nacht-Geschichte“ von Frau Schneider 
nicht. 

Der Besuch der Barockkirche St. Verena und des ge-
samten Kirchenareals mit 12 Stationen bereitete den 
Kindern sehr viel Freude. Aber auch das gute Essen im 
Bildungshaus schmeckte allen Teilnehmern sehr gut. 
Rundum hatten wir alle eine sehr schöne Zeit. 

An dieser Stelle sei Frau Schneider von Herzen für ihren 
großen Einsatz gedankt. Außerdem gilt ein großes Dan-
keschön unserer Gemeindereferentin Frau Dorr, die fe-
derführend das Projekt Erstkommunion in unserer Seel-
sorgeeinheit betreut. 

Wir wünschen den Familien und den Erstkommunion-
kindern einen guten Weg der Vorbereitung auf das Fest 
der heiligen Erstkommunion.

Weltgebetstag der Frauen 2022 in Söhnstetten
Schweren Herzens verzichten wir dieses Jahr auf einen 
Weltgebetstagsgottesdienst, da in der Erlöserkirche 
sowie auch im evangelischen Gemeindehaus zu wenig 
Plätze zur Verfügung stehen. Alternativ dazu möchten 
wir die Erlöserkirche am Freitag, 04.03.2022, von 18.00 
– 20 .00Uhr für Sie öffnen und Sie einladen, in diesem 
Zeitraum den Gottesdienst in der Erlöserkirche für sich 
zu beten oder das vorhandene Material mit nach Hause 
zu nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, 
dass der Weltgebetstagsgottesdienst von Bibel-TV am 
Freitag, 04.03.2022, um 19.00 Uhr, übertragen wird. 
Wiederholungen werden am Samstag, 05.03.2022, 
um 14.00 Uhr, und am Sonntag, den 06.03.2022, um  
11.00 Uhr, ausgestrahlt. Wir finden es schade, dass wir 
den Weltgebetstag dieses Jahr so feiern müssen und 
freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder 
gemeinsam zum Feiern zusammen kommen können.

Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam

 

Frauenmesse
Herzliche Einladung zur Frauenmesse am Mittwoch, 
09.03.2022, um 09.00 Uhr, mit dem Thema: „Flüchtlin-
ge – Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit!“

Pfarrer Kausch: Tel. 07329 213
E-Mail: doncamilo.72@gmx.de
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E-Mail: Alin.Kausch@drs.de
Pfarrbüro: Tel. 07329 213, Fax 07329 1374
E-Mail: HeiligGeist.SteinheimamAlbuch@drs.de
Homepage: www.heilig-geist-steinheim-albuch.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Montag      geschlossen
Dienstag  11.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag  10.00 – 12.00 Uhr

FeG Christusgemeinde 
Steinheim

Termine:
Sonntag, 06. März 2022
10.00 Gottesdienst, Predigt: Ulrich Wiegner
 1. Chronik 4, 9 „Gebet um wirkungsvollen  
 Einsatz“

Gebetstreffen:
Mittwoch, 02. März 2022
06.30  Gebetstreffen
Freitag, 04. März 2022
18.30  Gebetstreffen
Sonntag, 06. März 2022
20.00  Gebetstreffen

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.feg-steinheim.de

Steinheimer Pfadfinder

Angrillen bei den Wölflingen!
Endlich wieder Feuer in unserem Garten: Tschaj kochen, 
Stecken schnitzen, Würstle grillen und die Mogli-Ge-
schichte hören… was brauchen wir Wölflinge mehr... 

Tschaj, Lagerfeuer. (Fotos: Pfadfinder)

Mehr Infos und Berichte finden Sie auf unserer 
Homepage: www.steinheimer-pfadfinder.de 
oder auf Instagram: steinheimerpfadfinder

Sonntag, 06. Februar 2022
09.30 Gottesdienst zum Gedenken an die 
 Entschlafenen in Gerstetten
Mittwoch, 09. März 2022 
20.00  Gottesdienst

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.nak-heidenheim.de

Neuapostolische Kirche

Martinskirche Söhnstetten

Wochenspruch:
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er  

die Werke des Teufels zerstöre.  
1. Johannes 3,8b

Freitag, 04. März 2022
18.00 Weltgebetstag der Frauen, die 
 Erlöserkirche ist offen (siehe Hinweise)
Sonntag, 06. März 2022
10.00   Gottesdienst zum Sonntag Invokavit 1. Sonntag 

der Passionszeit.
 mit Prädikant Dr. Christian Zimmermann im   
 Christophorus Gemeindehaus. 
  Das Opfer ist für unser Missionsprojekt Zuver-

lässige Medikamentenversorgung weltweit ins-
besondere AFRIKA, ASIEN bestimmt.

Mittwoch, 09. März 2022 (Aschermittwoch)
14.15   Konfirmanden-Unterricht im Gemeindehaus.
 Thema : Gemeinde was ist das ?

Opfer
27.02.2022: 39,70 € für das Gemeindehaus.
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Weltgebetstag der Frauen 2022 in Söhnstetten
Schweren Herzens verzichten wir dieses Jahr auf einen 
Weltgebetstagsgottesdienst, da in der Erlöserkirche so-
wie auch im evangelischen Gemeindehaus zu wenig 
Plätze zur Verfügung stehen. Alternativ dazu möchten 
wir die Erlöserkirche am Freitag, d04.03.2022, von 18.00 
– 20.00 Uhr, für Sie öffnen und Sie einladen in diesem 
Zeitraum, den Gottesdienst in der Erlöserkirche für sich 
zu beten oder das vorhandene Material mit nach Hau-
se zu nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, 
dass der Weltgebetstagsgottesdienst von Bibel-TV am 
Freitag, 04.03.2022, um 19.00 Uhr,übertragen wird. Wie-
derholungen werden am Samstag, 05.03.2022, um 14.00 
Uhr, und am Sonntag, 06.03.2022, um 11.00 Uhr, ausge-
strahlt.Wir finden es schade, dass wir den Weltgebetstag 
dieses Jahr so feiern müssen und freuen uns schon auf 
nächstes Jahr, wenn wir wieder gemeinsam zum Feiern 
zusammenkommen können.
Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam.

Kinderkirche
Liebe Kinder, nach unserer kleinen Winterpause starten 
wir jetzt auch in Söhnstetten wieder mit der Kinderkir-
che. Die KiKi-Kinder treffen sich am Sonntag, 06. März 
2022, um 10.00 Uhr, drinnen im Jugendheim neben dem 
Pfarrhaus. Unser Thema ist: Komm mit uns auf den Weg 
nach Ostern! Wir freuen uns auf möglichst viele Kin-
der, wie immer sehr gerne auch mit Mamis und Papis. 
Kommst Du auch? 

Angesichts der aktuellen Entwicklung ein Wort 
und der Aufruf zum Gebet von Landesbischof 
Dr. h. c. Frank Otfried July:
Wir sind erschüttert über den russischen Angriff auf die 
Ukraine und stehen klagend vor Gott. Nie haben wir uns 
vorstellen können, dass noch einmal ein Krieg in Europa 
begonnen wird. Wir denken im Gebet an die Menschen, 
die in all dies Schreckliche verwickelt sind, als Betroffe-
ne und Opfer von den Angriffen und als solche, die dar-
an mitwirken. Wir hoffen und beten, dass noch Vernunft 
einkehren möge, ein Stopp der Angriffe erfolgt, eine 
Umkehr zum Frieden.Wir bitten unsere Geschwister in 
der Ökumene, besonders in den orthodoxen Kirchen, 
alles für den Frieden zu tun, zur Verständigung zu rufen, 
darauf hinzuwirken, dass das Kämpfen sofort aufhört.

Gottesdienste, Maskenpflicht und Gesang
Kontaktdaten werden nicht mehr erhoben. Aufgehoben 
ist zurzeit auch die 3G-Regelung für Gottesdienste in 
geschlossenen Räumen. 

Urlaub
Pfarrer Greiner hat noch bis einschließlich 6. März Ur-
laub. Kasualvertretung hat Pfarrer Rolf Wachter 
Tel. 07324 2727.

Liebe Grüße aus dem Pfarramt. 
Der Lebendige segne Sie!

Pfarrer Gilbert Greiner
Tel. 07323 6320, Mobil: 01523 6279623 
Öffnungszeiten: montags: 09.00 – 11.00 Uhr oder nach  
Vereinbarung
pfarramt.soehnstetten@elkw.de
gilbert.greiner@elkw.de, www.gilbert-greiner.org
Sekretariat
Sonja.Pastuschik@elkw.de, Tel. 07323 6320
Öffnungszeiten: dienstags: 10.00 – 13.00 Uhr und 
freitags: 09.00 – 11.00 Uhr
Kirchenpflege
Heide Söll, Tel. 07323 4794
Mesner und Hausmeister
Willi Gröner, Tel. 07323 7167
Homepage: www.soehnstetten-evangelisch.de

 Steinheim, im Februar 2022

Schmerzlich ist der Abschied, doch Dich
von Deinen Leiden erlöst zu wissen, gibt uns Trost.

Mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Großvater

Horst Roese
* 10.04.1940     † 20.02.2022

durfte nun für immer einschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Gisela
Reiner und Annett
Olaf und Carmen
Anke und Daniel
Rebecca, Anna-Lena, Lisa,
Hannah, Paulina, Thea und Ella

Die Trauerfeier findet am Freitag, 11. März 2022, um 
13.00 Uhr, auf dem Friedhof in Steinheim statt.

Gedenktafel
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Das Sichtbare 
vergeht, doch das 

Unsichtbare 
bleibt ewig.

Korinther 4,18.

Von guten 
Mächten 

wunderbar 
geborgen,

erwarten wir 
getrost, 

was 
kommen mag.

Gott ist bei uns am 
Abend und 
am Morgen
und ganz
 gewiss an 

jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer
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Vereinsnachrichten

Sport

Turnverein Steinheim

TV Steinheim Fußball Aktive Bezirksliga Saison 
2021/22

Gelungene Generalprobe der Steinheimer Fußballer 
gegen den TSV Gussenstadt!

TSV Gussenstadt - TV Steinheim 0:3 (0:2)
In einer von beiden Mannschaften intensiv geführten 
Partie ging der TVS schon in der 8. Min. mit 1:0 in Füh-
rung! Einen lang geschlagenen Freistoß konnte der gut 
einlaufende Valentin Mayer annehmen und ins lange 
Eck vollenden. In der Folgezeit konnte unser Team eine 
Feldüberlegenheit aufbauen und in der 33. Min. den Vor-
sprung erhöhen. Einen Steckball in den gegnerischen 
Strafraum konnte wiederum V. Mayer erlaufen und wur-
de dann elfmeterreif gefoult. Neuzugang Selim Güven 
ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte 
den Strafstoß zum 2:0. Auch Gussenstadt hatte seine 
Chancen und kurz vor der Pause konnte unser Keeper 
Dani Hirsch eine 1:1 – Situation entschärfen. Unsere Ab-
wehrkette um die Routiniers Benni Wiest und Thomas 
Rieberger war ansonsten aufmerksam und konnte im 
entscheidenden Moment die Angriffe des TSV unterbin-
den.
In der 2. Halbzeit ergab sich ein ähnliches Bild. Stein-
heim blieb in der Chancenverwertung konsequent. In 
der 54. Min. setzte Dominik Weidmann über halblinks 
zu einem unwiderstehlichen Solo an und setzte die Ku-
gel am Gussenstadter Torhüter vorbei zum 3:0 ins lange 
Eck. Gussenstadt bemühte sich vergeblich um den An-
schlusstreffer, so dass es beim klaren Steinheimer Er-
folg blieb. 
Am nächsten Wochenende wird es dann schon ernst. 
Mit der SG Bettringen taucht am Sonntag zum Rückrun-
denauftakt der Tabellenzweite mit Meisterschaftsambi-
tionen in Steinheim auf!

Sonntag, 06.03.2022, 15:00 TV Steinheim –  
SG Bettringen

Siege. Niederlagen.
Jubel. Frust.
Aufstiege. Abstiege.
Begegnungen. Leidenschaft. Emotionen.
Fassungslosigkeit. Trauer.

Nach dem Brand in der Nacht auf 26.02.2022 sind 
wir überwältigt, welch Solidarität wir von Partnern 
und Handballvereinen im und über den Kreis hinaus 
erfahren durften.

Vielen Dank.
Die Handballabteilung des TV Steinheim.

TV Steinheim mit Kantersieg in Denkendorf. Gast-
geber spenden einen Teil der Eintrittsgelder an TV-
Handballjugend.

Steinheim erobert mit dem deutlichen 28:38 (12:20).
Auswärtssieg gegen den TSV Denkendorf die Tabel-
lenführung vorerst zurück. Das Team um das Trainer-
gespann Kieser/Kühr trozte den schockierenden Um-
ständen und zeigte, mit Unterstützung der mitgereisten 

Erinnerungen.

Abteilung Fußball

Abteilung Handball

Sommer 2021 (Fotos: Privat)

26. Februar 2022. (Fotos: Privat)
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Abteilung Turnen

Turnen im Faschingsmodus
Die letzte Trainingsstunde vor den Faschingsferien hatte 
in allen Turngruppen etwas Besonderes zu bieten.
Im Eltern- und Kindturnen, am 21.02.2022, wurde zu 
Beginn anstatt des Schäfchenliedes das Fliegerlied ge-
spielt und natürlich auch dazu getanzt. Alle Kinder ka-
men in wunderschönen Kostümen und bewunderten 
sich gegenseitig. Eine Polonaise, über Bänke und durch 
die Halle zu fetziger Musik, brachte die Kleinen in Stim-
mung. Auch Luftballons durften nicht fehlen. Die aufge-
bauten Bewegungsstationen, die auch ihre Besonder-
heiten boten, begeisterten die Kleinen, sodass sie am 
Ende die Turnhalle strahlend verließen. Am 25.02.2022 
wurde die Halle insgesamt mit toller Faschingsmusik 
beschallt, somit hatten alle drei Gruppen gleichzeitig 
Musik. Die Vorschulkinder, die sehr schön kostümiert 
waren, begannen mit einer Polonaise durch das Hallen-
drittel. Im Anschluss daran bewegten sie sich ausgelas-
sen zum Fliegerlied und dem Ententanz. Ein besonderes 
Highlight für die Kinder bot das Schwungtuch, welches 
ohne und mit Luftballons in Bewegung gebracht wurde. 
Weiterhin waren die Airtrack und ein steiniger Pfad ein 
Anziehungspunkt. Das beliebte Spiel  „Mattenrutschen“ 
rundete die Stunde ab. Mit einer Tröte und Gummi-bär-
chen gingen die Kinder in die Ferien. Auch die Leis-
tungsgruppe der Mädchen hatte ein besonderes Fa-
schingsprogramm auf Lager, wobei hier natürlich schon 
das gezielte Training im Vordergrund stand. Ebenfalls 
die Jungs waren verkleidet in der Halle. Spaß und Spiel 
standen im Vordergrund und sie rannten, tobten und 
powerten sich aus. Beim „Bierdeckel-Spiel“ mussten 
Strategien entwickelt werden, um das Spiel für sich zu 
entscheiden. Auch Völkerball war angesagt. Nach die-
ser besonderen Erwärmung ging es an die Geräte. Sal-
tos, Flugrollen Handstände und Räder standen auf dem 
Programm. Die Jungs waren begeistert von dieser be-
sonderen Turneinheit.  

Die Kleinen mit schönen Kostümen
 verkleidet. Leistungsgruppe und 
Vorschulturnen feierten Fasching.
(Fotos: Privat)

Verhaltene Freude beim Tabellenführer. Auch nach dem deutlichen Sieg 
gegen Denkendorf sitzt der Schock vom Morgen tief.  
 (Fotos: TVS Handball)

Fans, eine ihrer besten Saisonleistungen. Die ersten 
Minuten verliefen ausgeglichen, doch bereits nach elf 
Minuten zwängte die 5:9-Führung den TSV-Coach zu 
seiner ersten Auszeit (5:9). Steinheim hielt das Tempo 
hoch und konnte meist nur unfair gestoppt werden. 
Steinheim nuzte eine Überzahl (Spielmacher Glatzel sah 
eine überharte Rote Karte) und erhöhte durch Bühler mit 
zwei Treffern vom Kreis.

Zur Pause lag der TV Steinheim bereits vorentscheidend 
mit 12:20 in Front. Steinheim kam sehr konzentriert aus 
der Pause und legte direkt nach. Steinheim war an die-
sem Tag einfach eine Nummer zu groß. Sogar Steffen 
Maier konnte sich mit einem direkt verwandelten Wurf in 
die Torschützenliste eintragen. Immer häufiger schlichen 
sich nun technische Fehler beim Gastgeber ein, der 
dem nach wie vor hohen Tempo in der zweiten Halbzeit 
Tribut zollen musste. Das Team vom Albuch nutzte sei-
ne Chancen deutlich besser und hielt die Gegner weiter 
auf Distanz. Zwar kam Denkendorf in der Schlussphase 
noch zu dem einen oder anderen leichteren Treffer, doch 
mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem 
entsprechenden Teamspirit brachte Steinheim diese 
Partie routiniert zu Ende. Mit diesem Erfolg schob sich 
der TVS wieder an der HSG Ostfildern vorbei und kann 
dort am kommenden Samstag als Tabellenführer zum 
Spitzenspiel antreten.

Auch nach Ostfildern setzen die TV-Handballer einen 
Fanbus ein – Abfahrt ist um 17.45 Uhr am Brünnele 
(ohne Anmeldung keine Mitfahrgelegenheit!). Da den 
TV-Handballern seitens der gastgebenden HSG Ost-
fildern nur ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten 
zugeteilt wurde, haben Kurzentschlossene keine Mög-
lichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Es gibt keine Abend-
kasse, so die Vereinsführung der HSG Ostfildern. 
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Einladung zur Abteilungsversammlung 2022
Die ordentliche Abteilungsversammlung der Turnabtei-
lung findet am Montag, 21. März 2022, um 19.30 Uhr, im 
Besprechungsraum des TV Vereinszentrums statt.
Tagesordnung:
1. Berichte
2. Entlastung
3. Anträge
4. Wahlen
5. Jahresprogramm
6. Vorschläge und Anregungen
Anträge zur Abteilungsversammlung sind schriftlich mit 
Begründung bis spätestens 17. März 2022 an die Ab-
teilungsleitung unter turnen@tv-steinheim.de zu richten.
Wir laden alle Mitglieder zu unserer Abteilungsver-
sammlung ein.

2 Eltern-Kindgruppen 
im 14-tägigen Wechsel: mittwochs 
von 16.30 – 17.25 Uhr
Kinderturnen 
(ab 5 J. bis 1. Klasse): mittwochs von 17.35 – 18.30 Uhr

Schwimmen
Donnerstag:  
17.30 – 18.25 Uhr:
Das Familienschwimmen entfällt, dafür findet eine 
Schwimmgruppe für Kinder statt, welche das Seepferd-
chen neu erworben haben! Die Eltern werden dazu von 
den Übungsleitern informiert.

19.00 – 20.00 Uhr Erwachsenenschwimmen (bitte erst 
eintreten, wenn die Umkleidekabine freigegeben wird, 
danke!)

Freitag:
17.00 – 18.00 Uhr Schwimmkurs (bereits belegt)
18.00 – 19.00 Uhr Schwimmkurs (bereits belegt)

Neue Schwimmkurse finden nach den Sommerferien 
statt!

Nähere Informationen: 
Dagmar Wiendlocha Tel. 07323/ 4730 

Nähere allgemeine Informationen: 
Uli Häberle Tel. 07323 4094 (Abteilungsleitung)

SV Söhnstetten

Breitensport

Verschiedene Breitensportgruppen starten wieder
Aufgrund sinkender Zahlen haben wir uns entschlossen, 
weitere Angebote nach den Faschingsferien zu starten. 
Unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben finden 
die Angebote teilweise mit neuen oder verkürzten Zei-
ten statt. (FFP2-Maskenpflicht in den Umkleideräumen 
und auf dem Weg dorthin!) Momentan gilt die 3G-Regel!
Die Teilnehmer werden dazu von den Übungsleitern in-
formiert.

Unsere derzeitigen Angebote in der Seeberghalle
Fit- und Aktiv:  montags von 19.30 – 20.25 Uhr
Volleyball:   montags von 20.35 – 22.30 Uhr
Aerobic-Funsport: dienstags von 19.00 – 20.00 Uhr
TurnKids
(2. – 5. Klasse):           mittwochs von 15.00 – 16.20 Uhr

Sonstige Vereine

Männerchor startet Neubeginn 
Nach einer langen Durststrecke, während der sämtliche 
Aktivitäten von Chören untersagt waren, haben Bund 
und Länder jetzt bei Gesprächen stufenweise Lockerun-
gen beschlossen, sodass auch wir wieder zeitnah mit 
unseren wöchentlichen Chorproben beginnen wollen.

Der Plan ist,
•  Mittwoch, 9. März 2022, um 17.30 Uhr 
   Mitgliederversammlung
• Mittwoch, 16. März 2022, um 17.30 Uhr Chorprobe

Wir können nur hoffen, dass die Pandemie uns im 
Herbst nicht, wie in den letzten beiden Jahren, wieder 
einen Strich durch die Rechnung macht.

MännerChor
Steinheim
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Arrangeur verschiedener Bläsersektionen tätig, z.B. 
sind auf den MTV Unplugged Alben der „Fantas“, von 
Max Herre und „Cro“ sowie bei „The Voice of Germany“ 
die Brassarrangements aus Weidingers Feder zu hören. 

Der Trompeter und Komponist Florian Menzel hat seine 
Wurzeln in Eslohe und zurzeit seinen Lebensmittelpunkt 
in Berlin. Als Trompeter wurde er im Jahr 2007 mit dem 
„SkodaJazzPreis“ der deutschen Jazz Föderation aus-
gezeichnet. Auch während seines Studiums an dem 
renommierten „Jazz Institut Berlin“ wurde er unter an-
derem für sein außerordentliches musikalisches und so-
ziales Engagement geehrt. Als Komponist machte sich 
Florian Menzel einen Namen mit der Band „The Major 
Minors“ und bekam 2012 für deren Filmmusikdebut zu 
„Oh Boy“ den „Deutschen Filmpreis 2012 in der Kate-
gorie beste Filmmusik“ und den Preis für „beste Film-
musik 2012 vom Verband deutscher Filmkritiker“ über-
reicht. Seine Vielseitigkeit an der Trompete hat er nicht 
zuletzt seinen genreübergreifenden Live- und Studio-
Engagements zu verdanken, aufzuzählen wären dabei 
unter anderem, Engagements mit der WDR BigBand, 
NDR BigBand, Till Brönner Orchestra, Ed Motta, Moka 
Efti Orchestra, Jazzanova, Revolverheld, Clueso, Jimmy 
Somerville, WerStiehltMirDieShow u.v.

Musikverein Steinheim
am Albuch 1904 e.V.

STEINHEIMER TROMPETENTAGE 
Kooperationskonzert mit dem großen Blasorchester 
des Musikvereins und der Big Band der Musikschule 
Steinheim mit zwei Solisten

Durch die unsichere Lage der Corona-Pandemie war 
Anfang des Jahres an eine Durchführung des Motto-
Konzerts „Meteoritmo“ nicht zu denken. Auf der Suche 
nach einer Alternative, die nicht weniger spektakulär 
sein sollte, entstanden in Zusammenarbeit mit der Mu-
sikschule Steinheim und dem Förderverein „Freunde der 
Musikschule“ die „STEINHEIMER TROMPETENTAGE“. 
Die „Steinheimer Trompetentage“ finden am 25. und 
26. März jeweils um 20.00 Uhr im Dieter-Eisele-Saal 
der Musikschule statt. Dabei werden sich zum ersten 
Mal das große Blasorchester des Musikvereins (Leitung: 
Jan Jäger) und die Big Band der Musikschule Steinheim 
(Leitung: Eberhard Budziat) eine Bühne teilen. Beide 
Orchester haben ein abwechslungsreiches Programm 
erarbeitet, das zusammen mit den Solisten Tobias Wei-
dinger und Florian Menzel an beiden Abenden aufge-
führt wird. Dieses musikalische Highlight ist mit den vir-
tuosen Solisten und den engagierten Orchestern nicht 
nur ein Leckerbissen für Trompeter/innen und Highn-
otes-Lover! 

Tickets gibt es zum Preis von je 15,00 € ab dem 5. März 
(ab 8.30 Uhr) bei „Thorsten Schulze Augenoptik“ (Ost-
heimer Straße 14, 89555 Steinheim). Durch das Pro-
gramm führt Marita Kasischke. Die Kontrolle der Impf- 
bzw. Testnachweise findet nach der jeweils gültigen 
CoronaVO des Landes Baden-Württemberg statt. 

Der Nürnberger Tobias Weidinger begann als Acht-
jähriger mit dem Klavierspiel, bis er dann im Alter von 
dreizehn Jahren die Trompete für sich entdeckte. Heute 
ist er einer der gefragtesten Leadtrompeter und Studio-
musiker im europäischen Raum. In nahezu allen großen 
deutschen Big Bands hat man ihn schon gesehen und 
mit internationalen Größen des Jazz- und Pop-Bereichs 
wie den „fantastischen Vier“, Joy Denalane, Max Her-
re, Seeed, Cro, Roger Cicero, Fetsum u.a. stand er ge-
meinsam auf der Bühne. Dabei hat der Wahl-Kölner kein 
Studium absolviert, sondern sich als Autodidakt und in 
verschiedenen Workshops das notwendige Handwerk-
zeug angeeignet. Neben der Tätigkeit als Trompeter 
unterrichtete er drei Jahre an der Kunstuniversität in 
Graz und hat aktuell einen Lehrauftrag an der Folk-
wang Hochschule in Essen inne. Außerdem ist er als  

Trompeter mit Auszeichnung-Florian Menzel.  (Foto: Zig Zag Jazz Cafe)

Gefragter Leadtrompeter und Studiomusiker Tobias Weidinger..
  (Foto: Planet Jazz Club)
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Rundenwettkampf Saison 2021/22 
Luftgewehr/Luftpistole Auflage
Die Auflageschützen haben beim letzten Wettkampf der 
Saison mit 931,5 Ringen noch mal ein richtig gutes Er-
gebnis abgeliefert. Die Gegner der SAbt Mergelstetten 
hatten da keine Chance. Die Steinheimer Mannschaft 
wird mit diesem schönen Abschluss ihren 5. Platz in der 
Gesamttabelle der Kreisliga A locker halten.

SSV Steinheim 1 931,5 Ringe – SAbt Mergelstetten 1 
901,1 Ringe

Diese Schützen waren dabei: Herbert Nagel mit 311,7 
Ringen, Herbert Haslanger mit 311,2 Ringen, Paul Wall-
ner mit 308,6 Ringen und Walter Durner mit 307,7 Rin-
gen.

Jugendtraining
Ab Dienstag, 08.03.2022, startet wieder unser Jugend-
training für Kugeljungschützen. 
Du bist mindestens 12 Jahre alt und würdest gerne Luft-
gewehr oder Luftpistole ausprobieren? Dann bist du bei 
uns genau richtig. Das erstes Schnuppertraining 2022 
findet am Dienstag, 08.03.2022, ab 18.30 Uhr, statt.
Du bist mindestens 14 Jahre alt und interessierst dich 
für das Kleinkaliberschießen? Auch dann bist du bei uns 
genau richtig. Auch diese Disziplin kann beim Schnup-
pertraining am 08.03.2022, ab 18.30 Uhr, ausprobiert 
werden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen bitten 
wir um Voranmeldung und Terminabstimmung unter 
jugend@ssv-steinheim.de. Euer Jugendleiterteam des 
SSV Steinheim Stefanie und Tobias

Hinweis: 
Mittwoch, 23.03.2022 
„Einladung zur Hauptversammlung“
Herzliche Einladung zur diesjährigen geplanten Haupt-
versammlung am Mittwoch, 23.März 2022, ab 14.30 
Uhr, in Fanny’s Vesperstüble in der Hirschstraße. In der 
Hoffnung, dass der Termin organisatorisch noch ab-
schließend geklärt werden kann und es auch die Coro-
na-Regeln zulassen, schon mal der Hinweis dazu. Bitte 
die Hinweise in den kommenden Albuch Boten beach-
ten. Als Programm ist vorgesehen: Begrüßung; Toten-
ehrung; Berichte vom Vorsitzenden, vom Kassier, vom 
Wegwart; Entlastungen; Ehrungen; Verschiedenes. 

Samstag, 05.03.2022, Infostand 
mit Nistkastenverkauf
Am Parkplatz der Raiffeisenbank in Söhnstetten findet 
am Samstag, 05. März 2022, von 09.00 bis 12.00 Uhr, 
ein Vogel-Nistkastenverkauf statt. Dazu gibt es Informa-
tionen zur Aufhängung der Kästen und zur Reinigung.

Samstag, 12.03.2022, Infostand 
mit Nistkastenverkauf
Am Steinheimer Rathausplatz findet beim Wochenmarkt 
am Samstag, 12. März 2022, von 09.00 bis 12.00 Uhr, 
ein Vogel-Nistkastenverkauf statt. Dazu gibt es Informa-
tionen zur Aufhängung der Kästen und zur Reinigung.

Dienstag, 15.03.2022 
Monatsabend: „Der Wiedehopf“
In der NABU-Hütte (Kappelstraße/Hirschtal) findet am 
Dienstag, 15. März 2022, ab 19.00 Uhr, ein Monats-
abend mit Bildern statt mit dem Thema „Der Wiedehopf 
– Vogel des Jahres 2022“. Zudem werden Themen be-
sprochen, die vom NABU Steinheim gerade bearbeitet 
werden. Bitte die aktuellen Corona-Regeln beachten. 

www.nabu-heidenheim.de 
www.nabu.de
www.nabu-bw.de

Schwäbischer Albverein 
Ortsgruppe Steinheim

NABU Steinheim

Einladung zur Hauptversammlung
Die Hauptversammlung des Sportschützenverein 
Steinheim 1922 e.V. findet am Freitag, 08.04.2022, um  
19.30 Uhr, im Schützenhaus statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Protokoll der letzten Hauptversammlung 
3. Berichte 
4. Entlastungen 
5. Wahlen
6. Anträge 
7. Termine 
8. Verschiedenes

Anträge können bis zum 01.04.2022 beim Vorstand ein-
gereicht werden. Bitte beachtet für die Veranstaltung die 
bis dahin geltende Coronaverordnung! Alle Mitglieder 
sind zur Hauptversammlung recht herzlich eingeladen.

Sportschützenverein 
Steinheim 1922 e.V.
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Fit durch Bewegung – Skigymnastik 
Um fit zu bleiben in der Wintersaison für Loipe und Pis-
te, trainieren wir jeden Montag in der Albuchhalle. 
I. Training:   17.35 Uhr bis 19.00 Uhr für Jugendliche 

und Erwachsene. 
II. Training:   19.00 Uhr bis 20.30 Uhr für Erwachsene 

Fit und Aktiv für Senioren 
Jeden Montag findet das Training von 16.30 bis 17.15 
Uhr im Vereinsraum der Albuchhalle statt. 
Neueinsteiger sind bei uns in allen drei Sportgruppen 
herzlich willkommen. Einfach mal im Training vorbei-
schauen. Es gelten in allen Sportgruppen die aktuellen 
Corona-Verordnungen.

WSCA
 

 

 

 

 

 

 
Fit & Fun

Förderverein Sport in Söhnstetten 
Jahreshauptversammlung
Unsere diesjährige Hauptversammlung findet am Sams-
tag, 19.03.2022, um 19.30 Uhr, im Vereinsheim statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge zu dieser Mitgliederversammlung sind schrift-
lich mit Begründung spätestens bis 14.03.2022 an den 
Vorsitzenden Bernd Zimmerer, Heidenheimer Straße 22, 
89555 Söhnstetten, oder per 
E-Mail an Foerderverein-sport@web.de zu richten.
Es sind alle Mitglieder recht herzlich zu dieser Versamm-
lung eingeladen.

Einladung zur Hauptversammlung 2022
Unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung 
findet am Mittwoch, 9. März 2022, um 20.00 Uhr, im 
Musiksaal der Seebergschule statt. 

Für die Durchführung der Mitgliederversammlung gel-
ten die Bestimmungen und Vorgaben der Corona-Ver-
ordnung. 

Aufgrund der zum 23.02.2022 geänderten Corona-Ver-
ordnung des Landes sowie dem Eintritt in die Warnstufe 
ist für die Teilnahme weiterhin das Tragen einer FFP2-
Maske aber nur noch die Erfüllung der 3G-Regel erfor-
derlich. Ein entsprechender Nachweis muss beim Ein-
tritt vorgezeigt werden.

Zur Mitgliederversammlung laden wir alle Vereinsmit-
glieder herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte
3. Entlastungen
4. Wahlen
5. Rückblick Projekt „Eselbrücke“
6. Ausblick / Termine / Vorhaben 2022
7. Anträge
8. Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich bis 
spätestens zum 4. März 2022 an den 1. Vorsitzenden 
Martin Veit, Seebergstr. 11, oder per E-Mail an gemein-
samfuersoehnstetten@gmx.de zu richten.

Gemeinsam für Söhnstetten

Ohne Amtsblatt würde Ihnen 
ein paar gute Seiten fehlen!
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kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-Lage 
mitteilen zu können. Die Anmeldung erfolgt unter der 
Angabe von Name, Personenanzahl und E-Mail-Ad-
resse bis zu zwei Tage vor dem jeweiligen Stammtisch 
an landwirtschaft@landkreis-heidenheim.de oder unter 
Tel. 07321 321 1344. Weitere Informationen und aktu-
elle Regelungen werden regelmäßig unter „Terminen“ 
auf www.biomusterregionen-bw.de/heidenheim aktua-
lisiert. 

Deutschlandfunk – Musikszene 

Dienstag, 08.03.2022 22.05 Uhr 

Knochenflöten, Schwirrgeräte, Hirtenhörner. Die Schwä-
bische Ostalb –Wiege der Musik Von Bettina Brand 

Aus hohlen Schwanen- und Gänsegeierknochen, aber 
auch aus Mammutstoßzähnen sind die kleinen Flöten 
gemacht, die unsere Vorfahren vor 40.000 Jahren im 
Zeitalter des Aurignacien fertigten. Sie sind damit die 
ältesten Flöten weltweit. Man hat sie in den Höhlen auf 
der Schwäbischen Ostalb ebenso gefunden wie Trom-
melschlägel aus Geweih. Es sind sensationelle Funde, 
die uns nicht nur die Klänge des Jungpaläolithikum wie-
der erleben lassen, sondern auch die heute wieder aktu-
ell gewordene Frage berühren: Benötigen wir Kunst und 
Kultur zum Überleben bzw. ist der moderne Mensch 
ohne Musik nicht denkbar? In den UNESCO-Weltkultur-
erbe Höhlen Vogelherd, Geißenklösterle und Hohle Fels 
erkundet Autorin Bettina Brand vor Ort und gemeinsam 
mit Archäologen und Musikern und Musikerinnen eis-
zeitliche Klangwelten im Lone- und Achtal. Gleichzeitig 
begibt sie sich auf Spurensuche nach weiteren histori-
schen Musiktraditionen der Region, wie der einzigarti-
gen Schäferkultur und dem noch immer lebendigen 
Spiel auf historischen Alb-Hörnern.

Infos: 
www.deutschlandfunk.de/programm?drsearch:da-
te=2022-03-08 

Stammtisch für Landwirte

Neue Reihe der Bio-Musterregion lädt zum Aus-
tausch ein 

Im März 2022 startet in der Bio-Musterregion Heiden-
heim plus eine neue Stammtisch-Reihe für Landwirte. 
Zu den Stammtischen eingeladen sind alle Landwirte, 
egal ob konventionell oder bio. Organisiert werden die 
Landwirte-Stammtische vom Fachbereich Landwirt-
schaft des Landratsamt Heidenheim und der Bio-Mus-
terregion Heidenheim plus. In gemütlicher Atmosphäre 
werden aktuelle landwirtschaftliche Themen genau-
er unter die Lupe genommen. Jeweils zu Beginn des 
Stammtischs geben Expertinnen und Experten genauso 
wie erfahrene Praktikterinnen und Praktiker Einblicke in 
ihr Spezialgebiet und setzen Impulse für weiterführende 
Diskussionen und Austausch unter den Kolleginnen und 
Kollegen. 

Die Reihe startet am Montag, 7. März, um 20.00 Uhr, in 
der Brauereigaststätte König in Heidenheim-Oggenhau-
sen mit dem Thema „Welches Potenzial bietet die Pflan-
zenkohle in der Landwirtschaft“. Torsten Becker von den 
Carbonauten – the minus CO2 factory aus Giengen an 
der Brenz und Nabil Linke von CT Schuster aus Dischin-
gen geben dabei Einblicke in die Herstellung, Anwen-
dung und Wirtschaftlichkeit von Pflanzenkohle. Am 30. 
März 2022, um 20.00 Uhr, berichten Christoph Uhl und 
Herbert Ullrich von biofarm2U über „Anwendung und 
Nutzen von Untersaaten im Ackerbau“ in der Gaststätte 
an der Charlottenhöhle in Hürben. Praktische Anwen-
dungstipps zu „Agroforstsysteme: Traditionelle Streu-
obstwiesen und Weizen zwischen Walnussbäumen“ 
gibt Charlotte Schneider im landwirtschaftlichen Betrieb 
Schlossgut Hohenroden bei Essingen am 20. April 2022 
um 19.00 Uhr. Ergänzt wird die Praxis durch den De-
meter-Berater für Agroforstwirtschaft Lukas Mischnick. 
Die Themenreihe rundet am 18. Mai 2022, um 20.00 Uhr 
im Q-Hof Raunecker in Frickingen ein Austausch über 
„Die Zukunft der Landwirtschaft in unserer Region: Ein 
Gespräch über Bilder, Werte und Normen“ ab. Für An-
regungen und Fragen ist Dr. Uta Eser vom Projekt Öko-
valuation der Universitäten Hohenheim und Tübingen 
vor Ort. 

Die Teilnahme an den Landwirte-Stammtischen ist 
kostenlos. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung aktuellen Corona-Bestimmungen. Eine unver-
bindliche Anmeldung ist erforderlich, um mögliche  

Sonstiges
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Ehepaar (M51/W49) sucht 
kleines Einfamilienhaus 

in Steinheim und Umgebung. 
Bitte telefonisch melden unter

Tel. 07329 9206384 oder 
Tel. 0151 22837562.

DieDie
für Ihre

131131

>HEIMAT SHOPPEN<
MACHT IHRE GEMEINDE LEBENSWERT

Anzeigen 
informieren!
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Albuch-
Bestattungen
Bernd Jahraus

Fachgeprüfter Bestatter

Fachgeprüfter Bestatter

Seit über 40 Jahren ihr Ansprechpartner im Trauerfall

Abschied nehmen in schwierigen Zeiten würdevoll gestalten
Eigene Aussegnungshalle Kostenlose Nutzung

Steinheim
Ostheimerstr. 13

07329/919095

Vertragspartner  der Gemeinde Steinheim

Sanitäts haus
Johannes Bonn

Sanitätshaus Johannes Bonn GmbH
Aalener Str. 6, 89520 Heidenheim

Telefon 07321 660 61 60
info@sanitaetshaus-j-bonn.de

Kompressionsstrümpfe - Schuheinlagen - Bandagen
Orthesen - Prothesen - Rollatoren - Pflegehilfsmi�el
Badehilfen - Pflegebe�en - Rollstühle - Treppenli�e
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Äpfel gesucht 

zur Saft-Herstellung  
Abholung /Anlieferung  (Karl Brüche Tel. 07329-5984 ) 
Samstag, 02 und 09.10.2021 ab 08:30 Uhr 
NABU-Gelände  Hirschtal/Kappelstr. 

 

 

 

 
Äpfel gesucht 

zur Saft-Herstellung  
Abholung /Anlieferung  (Karl Brüche Tel. 07329-5984 ) 
Samstag, 02 und 09.10.2021 ab 08:30 Uhr 
NABU-Gelände  Hirschtal/Kappelstr. 

 

 
Nistkasten-Verkauf
Samstag, 05.03.2022, ab 09.00 Uhr, 

Söhnstetten Parkplatz Raiffeisenbank

auch bei: Karl Brüche Tel. 07329-5984, Schumannstr. 27

Jetzt
bewerben

Struthstraße 17  
89551 Königsbronn- Zang
kueche@loewen-zang.de

07328/96270

Wir stellen ein:Wir stellen ein:

- MITARBEITER
FEINKOST PRODUKTION

(m/w/d)(m/w/d)

- SACHBEARBEITER 
BUCHHALTUNG

(m/w/d)(m/w/d)

- SERVICEMITARBEITER
FÜR EVENTS & CATERING

(m/w/d)(m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeitin Vollzeit oder Teilzeit

NEUES
 JAHR
NEUE 

CHANCE!

weitere 
Informationen

DEIN
SICHERER 

ARBEITSPLATZ
IN DER 

GASTRONOMIE

Willkommen in unsereMWillkommen in unsereM

Markt-CaféMarkt-Café

Folge uns:
EDEKA Dörfl inger | Maybachstr. 5 | 89555 Steinheim am AlbuchEDEKA Dörfl inger | Maybachstr. 5 | 89555 Steinheim am Albuch
Tel. 07329 918080 | edeka-doerfl inger.de | Mo.–Sa. 7–22 UhrTel. 07329 918080 | edeka-doerfl inger.de | Mo.–Sa. 7–22 Uhr

• Leckeres Frühstück
• gemütliche Sitzplätze
• Seeberger-Kaffee
•  Bäckerei mit 

Produkten von: 

Sonntags-Öffnungszeit: 7–17 UhrSonntags-Öffnungszeit: 7–17 Uhr

Wir suchen ab sofort
CNC FRÄSER / DREHER (m/w/d)
IHRE AUFGABEN
• Programmieren und Einrichten von DMG MORI Drehmaschinen 
 und Heller Bearbeitungszentren
• Prüfen der Werkstücke nach Zeichnungs- und Qualitätsvorgaben
• Selbstständiges Arbeiten 
• Aktive Mitarbeit an der kontinuierlichen Verbesserung 
 von Prozessen in der Produktion
• Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
IHR PROFIL
• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Idealerweise (erste) Erfahrung in der Arbeit mit Siemens 840D
• Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• Kundenorientierung, Flexibilität
• Bereitschaft zum Schichtdienst

PRODUKTIONSHELFER (m/w/d)
IHRE AUFGABEN
• Bedienen von Produktionsmaschinen
• Prüfen der Werkstücke nach Qualitätsvorgaben
IHR PROFIL
• Abgeschlossene Metallausbildung
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zum Schichtdienst

DAS ERWARTET SIE BEI UNS
• Hochmoderne Betriebsstätte mit automatisiertem Maschinenpark 
• Industrie 4.0 in einem digitalisierten Produktionsumfeld
• Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team
• Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Leistungsgerechte Bezahlung

Sind Sie offen für neue Herausforderungen und wollen Ihre 
persönlichen Fähigkeiten einbringen? 
Dann bewerben Sie sich mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühest 
möglichen Eintrittstermin noch heute bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Unser Unternehmen lernen Sie am
besten online unter www.cnc-steinmetzer.de kennen.

STEINMETZER GmbH - Der Spezialist in der hochproduktiven Aluminium-
Zerspanung und Serienfertigung in den Bereichen CNC-Fräsen und CNC-Drehen.

STEINMETZER GmbH
Zeppelinstr. 14, 89555 Steinheim am Albuch 

info@cnc-steinmetzer.de   

•  SCHÜLLER + NOBILIA: Wunderschöne  

Küchen für Eigenheim + Mietwohnung.

•  Vergessen Sie alle Rabatte und holen  

Sie sich bei uns ihren fairen Endpreis.

•  Alle Angebote erfolgen kostenlos.   

(inkl. 3D-Zeichungen Ihrer Wunschküche)

Heidenheimer Str. 10 · 89542 Herbrechtingen-Bolheim
Tel. 07324/2154 · Fax 07324/42105

www.jooss-kuechen.com

Einbauküchen 
vom Fachmann
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Wir sucWir suchen in Vhen in Vollzeitollzeit
- Haustechniker- Haustechniker (m/w/d)(m/w/d)
mit Ihrem handwerklichen Geschick reparieren Sie mit Ihrem handwerklichen Geschick reparieren Sie 
verschiedene kleine bis mittelschwere Defekte in verschiedene kleine bis mittelschwere Defekte in 
unseren Filialen und in der Backstube, im Team unseren Filialen und in der Backstube, im Team 
organisieren Sie sich Ihre Arbeitszeiten flexibel und organisieren Sie sich Ihre Arbeitszeiten flexibel und 
genießen Ihre Einsatzfähigkeit in einem abwechsgenießen Ihre Einsatzfähigkeit in einem abwechs--
lungsreichen Aufgabenspektrum. Sie sollten idealerlungsreichen Aufgabenspektrum. Sie sollten idealer--
weise eine Handwerksausbildung abgeschlossen sowie weise eine Handwerksausbildung abgeschlossen sowie 
Erfahrung in der Maschineninstandhaltung haben.Erfahrung in der Maschineninstandhaltung haben.

interesse?

Schreiben Sie an:

bewerbung@gnaier-baeckerei.de

Bäckerei Gnaier GmbH

Königsbronner Str. 50

89520 Heidenheim

www.gnaier.jobs

•  Anspruchsvolle Gestaltung 
und dauerhafte Sanierung

•  Handwerkliches Können sowie 
fachmännische Beratung

•  Argumente für eine  
wertvolle Altbausanierung

Ihr Stuckateur

Gerd Blaschke
89555 Steinheim - 07329/1651
www.stukkateur-blaschke.de

Traditionelles
Handwerk und 

moderne Technik

PIANO-SERVICE, gebrauchte und neue Instrumente

Eugen Pfaff
Ihr Klavierstimmer

Donauschwabenstr. 20
89555 Steinheim

07329-918517
fast immer erreichbar:

0171 - 742 17 55
E-Mail: klavierstimmen@web.de

Testzentren in Steinheim
Kostenlose Bürgertests

Ohne Terminvereinbarung:
Neben dem Parkplatz der Hillerschule
Paul-Gerhardt-Weg
Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag 08.00 – 10.00 Uhr
   17.00 – 20.00 Uhr
Sonntag   17.00 – 20.00 Uhr

Mit vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung:
vor dem Salon „pimp your hair“ in 
der Hauptstraße
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Mittwoch 08.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 08.30 – 19.00 Uhr
Samstag   08.30 – 13.00 Uhr
Terminvereinbarung unter Tel. 07329 91 78 58

Mit und ohne Terminvereinbarung:
Testzentrum Albuch
Parkplatz vor der Metzgerei Wittlinger
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
   13.30 – 20.00 Uhr
Samstag  10.00 – 20.00 Uhr
Sonntag   11.00 – 20.00 Uhr

www.testzentrum-albuch.de


